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0. Gesetzliche Grundlagen 
 
1. Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist 
 
2. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 
geändert worden ist 
 
3. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176) geändert worden ist 
 
4. Planzeichenverordnung (PlanZV) vvom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist 
 
5. Thüringer Bauordnung (ThürBO) vom 02.07.2024 (GVBl. 2024, 298) 
 
6. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist 
 
7. Thüringer Wassergesetz (ThürWG) vom 28.05.2019 (GVBI. S. 74), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 291) 
 
8. Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes und zur weiteren 
landesrechtlichen Regelung des Naturschutzes und der Landschaftspflege (ThürNatG) vom 
30.07.2019 (GVBI.S. 323), geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom 30.07.2019 (GVBl. S. 323, 
340) 
 
9. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist 
 
10. Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) vom 14.04.2004 (GVBI. S. 465), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. S. 731, 735) 
 
11. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) 
 
12. Gesetz zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes und zur 
Förderung der Forstwirtschaft (ThürWaldG) vom 18.09.2008 (GVBI. 2008, S. 327), geändert und 
neu gefasst durch Gesetz vom 06. Februar 2024 (GVBl. S. 13) 
 
13. Regionalplan Südwestthüringen Bekanntmachung vom 09.05.2011 (Nr. 19/2011 Thüringer 
Staatsanzeiger) und 1. Änderung am 30.07.2012 (Nr. 31/2012 Thüringer Staatsanzeiger) 
 
14. Thüringer Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm (LEntwPrgV TH 2014) vom 
15.05.2014 (GVBI. 2014 S. 205) und Thüringer Verordnung über die Änderung des 
Landesentwicklungsprogramms vom 5. August 2024 (GVBI. 525) 
 
15. Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 189) geändert worden ist 
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1. Veranlassung und Ziele 
 
Der Bebauungsplan „Rennschlitten- und Bobbahn/Fallbachhang“ wird durch die Stadt Oberhof 
aufgestellt, um die vorhandene Rennschlitten- und Bobbahn zu sichern und die bau-
planungsrechtliche Grundlage für notwendige Modernisierungen/Erweiterungen, welche zur 
Durchführung der 2023 stattfindenden Weltmeisterschaft im Rennrodeln notwendig werden, 
vorzubereiten. Weiterhin erfolgt die Sicherung der baulichen und technischen Anlagen für die Winter- 
und Sommernutzung des Fallbachhanges (z.B. Alpinski und Bikepark). Gleichzeitig werden auch für 
diesen Bereich des Bebauungsplanes die planungsrechtlichen Grundlagen für erforderliche 
Ergänzungen und Erweiterungen geschaffen, um die touristische Nutzung weiter zu etablieren und 
zukunftsfähig aufzustellen. 
Mit entsprechenden Maßnahmen, wie dem Neubau und der Modernisierung des gesamten 
Umfeldes der Rennrodel- und Bobbahn (Neubau der Eingangsbereiche, Neu- und Erwei-
terungsbauten an diversen Starthäusern, Neubau eines Nachwuchs- und Trainingszentrums, Neu- 
und Erweiterungsbau von Versorgungspunkten und Funktionsbereichen, Erweiterung des 
Zielhauses sowie Neubau von Verkehrsanlagen zur Neuordnung von Zuschauer und Kfz-Verkehr; 
siehe Anlage 4) und der Verbesserung der Infrastruktur sowie der Verbesserung der 
Nutzungsmöglichkeiten des Fallbachhanges (Neubau Liftanlage und Beschneiungsanlage inkl. 
Beschneiungsteich (Umsetzung abgeschlossen) und Neuanlage von weiteren Bikepark-Trials [nur 
untergeordnet in diesem Bereich]) sollen die touristische Attraktivität der Stadt Oberhof und die 
Attraktivität als Wintersport- und Leistungszentrum für den Wintersport weiter erhöht werden. Hierzu 
liegen die bereits zuvor konkret genannten Maßnahmen vor, welche zum Teil bereits in Umsetzung 
sind, bzw. zeitnah umgesetzt werden sollen oder nunmehr auch sind. Aber auch 
darüberhinausgehende Baumaßnahmen werden durch die Aufstellung dieses Bebauungsplanes, im 
Rahmen der getroffenen Festsetzungen, zukünftig möglich sein. 
 
Im Entwurf zur öffentlichen Auslegung wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erweitert. Im 
Südwesten wird der Bereich um die Skisport-Halle mit einbezogen und im Nordosten der Bereich 
um die „Obere Schweizerhütte“. Damit werden auch für diese Bereiche die bauplanungsrechtlichen 
Grundlagen für notwendige Modernisierungen/Erweiterungen geschaffen. So ist geplant, im Bereich 
der Skisport-Halle eine externe Schneeerzeugung umzusetzen sowie die vorhandene Pumpstation 
für die Beschneiungsanlage der Biathlonstrecken zu ertüchtigen. Auch eine Erweiterung der 
Laufstrecken erfolgt in diesem Zusammenhang im Bereich der Skisport-Halle. Die Attraktivität als 
Wintersport- und Leistungszentrum wird dadurch weiter erhöht. Für den Bereich der „Oberen 
Schweizerhütte“ werden durch die Planung Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die touristische 
Nutzung weiter betrieben und zeitgemäß verbessert und ausgebaut werden kann. So ist hier 
vorgesehen, eine alternative Beherbergung zur bereits vorhandenen Pension umzusetzen. Geplant 
sind als ergänzende Übernachtungsmöglichkeit Schlaftonnen mit entsprechenden Nebenanlagen 
aufzustellen.  
Somit ist es zukünftig auch in diesen Bereichen möglich, Maßnahmen auf Basis des 
Bebauungsplanes umzusetzen. Durch die Erweiterung des Geltungsbereiches und die Ausweisung 
neuer Maßnahmen wurde es auch erforderlich, neue Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
festzusetzen. 
Weiterhin wurde für den Bebauungsplan eine schalltechnische Berechnung durchgeführt. Ziel der 
schalltechnischen Berechnungen ist die Absicherung der Einhaltung der zulässigen 
Immissionsrichtwerte im Einwirkungsbereich des Bebauungsplanes. 
An den zeichnerischen Festsetzungen aus dem Vorentwurf erfolgten lediglich kleinere 
Änderungen/Korrekturen im Bereich der Bauflächen SO RBB 7, SO RBB 15 und SO FBH 2. Die 
textlichen Festsetzungen aus dem Vorentwurf wurden in Bezug auf die Festsetzungen zu 
„Aufschüttungen/Abgrabungen“ und „Stützmauern“ verändert. 
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Im Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung erfolgen folgende Änderungen der zeichnerischen 
Festsetzungen: 
 
▪ im Bereich der „Oberen Schweizerhütte“ (Umbenennung von sonstigem Sondergebiet „Obere 

Schweizerhütte“ (SO OSH) in sonstiges Sondergebiet „Pension und Schlaftonnen“ (SO PST); 
Neugliederung der Teilbereiche in SO PST 1, SO PST 2.1, SO PST 2.2 und SO PST 3; Entfall 
von SO OSH 4 und Festsetzung einer Grünfläche (Spiel- und 
Freizeitbereich/Walderlebnisbereich); Anpassung des Geltungsbereiches, der Grünfläche 
(Spiel- und Freizeitbereich/Walderlebnisbereich) und der Fläche für Versorgungsanlagen 
(Rigole) an die neue Flurstücks Parzellierung), 

 
▪ im Bereich der Fläche für Versorgungsanlagen (Energieversorgungszentrale [Vergrößerung der 

Fläche FFV 1 und Neuaufnahmen der Fläche FFV 4 sowie damit einhergehend geringfügige 
Verkleinerung des sonstigen Sondergebietes „Fallbachhang“ (SO FBH 1) und der privaten 
Grünfläche „Begleitgrün Skihalle“ (BSH)]), 

 
▪ im Bereich des sonstigen Sondergebietes „Skisport-Halle“ (entfall von SO SSH 1),  
 
▪ im sonstigen Sondergebiet „Rennschlitten- und Bobbahn“ (im SO RBB 8 wird die überbaubare 

Grundstücksfläche im Bereich des Kinderstartes an die tatsächliche Nutzung angepasst), 
 

▪ die „Betriebsstraße 2“ sowie der daran entlangführende Geltungsbereich wird an die neue 
Flurstücks Parzellierung angepasst, in diesem Zusammenhang entfällt die Ausweisung einer 
Fläche für Wald, 
 

▪ die Waldfläche an der „Erschließungsstraße 1“ und der „Betriebsstraße 5“ wird zurückgenommen 
und an die neue Flurstücks Parzellierung angepasst, zwischen der Waldfläche und der 
„Erschließungsstraße 1“ und der „Betriebsstraße 5“ wird eine private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Straßenbegleitgrün“ ausgewiesen, 

 
▪ der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird entlang dem gesamten Bereich des sonstigen 

Sondergebiets „Bikepark“ (SO BKP 1 und SO BKP 3) und des sonstigen Sondergebiets „Pension 
und Schlaftonnen“ an die neue Flurstücks Parzellierung angepasst, 

 
▪ die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (privater Helikopterlandeplatz) wird geändert 

in Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (private Rettungsfläche), 
 
▪ im Bereich des sonstigen Sondergebietes „Fallbachhang“ (SO FBH 1) wird die überbaubare 

Grundstücksfläche, welche direkt an der „Tambacher Straße“ liegt nach Norden und Osten 
geringfügig erweitert und 

 
▪ im Bereich des sonstigen Sondergebietes „Fallbachhang“ (SO FBH 2) wird die überbaubare 

Grundstücksfläche, welche nördlich der „Betriebsstraße 2“ liegt nach Nordwesten und bis zur 
Plangebietsgrenze nach Südosten ausgedehnt. 

 
Im Zusammenhang mit zeichnerischen Änderungen der zuvor dargelegten Teile des 
Bebauungsplanes erfolgen zum Teil auch Änderungen bei den textlichen Festsetzungen. Des 
Weiteren erfolgen noch Ergänzungen bei den textlichen Festsetzungen. 
 
So erfolgt für den Bereich der „Oberen Schweizerhütte“ die Umbenennung von sonstigem 
Sondergebiet „Obere Schweizerhütte“ (SO OSH) in sonstiges Sondergebiet „Pension und 
Schlaftonnen“ (SO PST) und eine Neugliederung der Teilbereiche in SO PST 1, SO PST 2.1, SO 
PST 2.2 und SO PST 3. Mit der Neugliederung erfolgt nochmals eine Feinjustierung in Bezug auf 
die zulässigen Anlagen / Nutzungen, insbesondere in den Teilbereichen SO PST 2.1 und SO PST 
2.2.  
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Zudem erfolgt für die Teilbereiche SO PST 2.1 und SO PST 2.2 auch eine Aufsplittung der 
zulässigen Grundfläche und gleichzeitig eine Reduzierung der zulässigen Grundfläche. Die 
textlichen Festsetzungen zur Oberkante der baulichen Anlagen ändern sich in diesen Teilbereichen 
jedoch nicht. 
Neu aufgenommen wird eine Festsetzung zur Befestigung von Wegen für die Teilbereiche SO PST 
2.1, SO PST 2.2 und SO PST 3. Zudem entfallen im Rahmen der Überarbeitung alle textlichen 
Festsetzungen zum sonstigen Sondergebiet „Obere Schweizerhütte“ (SO OSH 4) ersatzlos. 
 
Im Bereich der Fläche für Versorgungsanlagen FFV 1 wird die zulässige Grundfläche von 400 m² 
auf 1.685 m² angehoben. Für die direkt angrenzende neue Fläche FFV 4 wird eine zulässige 
Grundfläche von 110 m² festgesetzt (entspricht dem Bestand in der Örtlichkeit und der vorliegenden 
Baugenehmigung). 
 
Im sonstigen Sondergebiet „Fallbachhang“ wird für den Teilbereich SO FBH 2 eine textliche 
Festsetzung zur Zulässigkeit von Dachüberständen aufgenommen. 
 
Aufgrund des Entfalls des Teilbereiches SO SSH 1 des sonstigen Sondergebietes „Skisport-Halle“ 
entfallen alle textlichen Festsetzungen im Zusammenhang mit diesem Teilbereich. 
 
Zur Umsetzung von Photovoltaikfreiflächenanlagen im Teilbereiches SO SSH 2 und 3 des sonstigen 
Sondergebietes „Skisport-Halle“ werden die textlichen Festsetzungen zu zulässigen Anlagen / 
Nutzungen des Teilbereiches SO SSH 2 und 3 um Photovoltaikfreiflächenanlagen zur 
Eigenversorgung erweitert. 
 
Im Zusammenhang mit der Festsetzung der zulässigen Grundfläche der baulichen Anlagen als 
absoluter Maßbestimmungsfaktor erfolgt eine Ergänzung der textlichen Festsetzung. Hierbei wird 
klargestellt auf welche Fläche die Größe bezogen wird und auf welche baulichen Anlagen die 
Anwendung erfolgen muss. 
 
Weiterhin werden nun alle Kompensationsmaßnahmen (A1, A2, E5 bis E8 und E10) im 
Wirkungskreis der Stadt Oberhof verbindlich in den Bebauungsplan aufgenommen und nicht mehr 
auf die Berücksichtigung im Bauantrag verwiesen. 
 
Im 7. Geltungsbereich tangiert eine Ferngasleitung randlich die Kompensationsmaßnahme E8. Für 
die Ferngasleitung und deren Schutzbereich wird ein Leitungsrecht in die textlichen Festsetzungen 
aufgenommen. 
 
Der Bebauungsplan wird im Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung in zwei Planteile gegliedert. Der 
1. Geltungsbereich mit den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen befindet sich auf dem 
-Planteil 1 von 2- und der 2. bis 7. Geltungsbereich mit den zeichnerischen Festsetzungen auf dem 
-Planteil 2 von 2-. Auf dem -Planteil 2 von 2- sind die Kompensationsmaßnahmen (A2, E5 bis E8 
und E10) sowie die Schutzmaßnahme (S2) enthalten. 
 
Der als nachrichtliche Übernahme im Bebauungsplan enthaltene Waldabstand gemäß § 26 Abs. 5 
ThürWaldG ist im Bereich des sonstigen Sondergebiets „Fallbachhang“ für den Teilbereich SO FBH 
2 und im Bereich des gesamten sonstiges Sondergebiet „Pension und Schlaftonnen“, aufgrund der 
Neuparzellierung der Grundstücke sowie Nutzungsartenänderung für das Flurstück 41/25, 
aktualisiert wurden. Eine Aktualisierung erfolgte ebenfalls im gesamten Bereich entlang der 
„Tambacher Straße“. 
 
Die vorliegende "Schallimmissionsprognose LG 26/2020 für den Bebauungsplan Sondergebiet 
„Rennschlitten- und Bobbahn/Fallbachhang" der Stadt Oberhof", in der Fassung vom 03.03.2021, 
des Ingenieurbüros Frank und Schellenberger GbR (IFS) muss aufgrund der Flächenausweitung der 
der Fläche für Versorgungsanlagen FFV 1 sowie der Neuausweisung der Fläche für 
Versorgungsanlagen FFV 4 überarbeitet werden.  
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Mit den Änderungen der Flächen FFV 1 und FFV 4 und der Überarbeitung des Gutachtens ist eine 
Anpassung der „Emissionskontingente für die Immissionspunkte (IP) 3, 4, 4.1, 5, 6 und 7“ und der 
„Immissionskontingente für die Immissionspunkte (IP) 1 und 2“ im Bebauungsplan erfolgt. Die 
überarbeitete "Schallimmissionsprognose LG 26/2020-B für den Bebauungsplan Sondergebiet 
„Rennschlitten- und Bobbahn/Fallbachhang" der Stadt Oberhof", in der Fassung vom 01.09.2023, 
des Ingenieurbüros Frank und Schellenberger GbR (IFS) wird damit zur Grundlage der 
Festsetzungen im Bebauungsplan. 
 
Unter „Hinweise zum Schutz des Wasserschutzgebietes der Trinkwassertalsperre Ohra“ wird 
aufgenommen, dass Betriebsstraßen im Bereich der der Rennschlitten- und Bobbahn durch 
Verkehrsleiteinrichtungen gegen Individualverkehr zu sichern sind und das zur Absicherung der 
zusätzlichen Aufgaben in Bezug auf den Gewässerschutz in der Feuerwehr Oberhof die 
Beschaffung von zusätzlicher Ausrüstung (Abdichtungsmaterialien für wassergefährdende Stoffe) 
erforderlich ist. 
 
Unter „Hinweise zur Grünordnung“ ist eine weitere Kompensationsmaßnahme (E11) außerhalb des 
Wirkungskreises der Stadt Oberhof, auf dem Gebiet der Stadt Zella-Mehlis, berücksichtigt worden. 
Die Sicherung der Maßnahmen E11 erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag. Auch dieser Hinweis 
wurde entsprechend auf dem Bebauungsplan berücksichtigt. 
 
Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgt durch den Zweckverband „Thüringer 
Wintersportzentrum“, dessen Träger die Stadt Oberhof, der Landkreis Schmalkalden-Meiningen und 
der Freistaat Thüringen sind.  
 
Lediglich die geplanten Maßnahmen im sonstigen Sondergebiet „Pension und Schlaftonnen“ werden 
durch einen privaten Investor durchgeführt. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Die Aufgabe des Zweckverbandes ist die Förderung des Tourismus und die Entwicklung 
des sportlichen Lebens, jeweils durch den Betrieb, die Unterhaltung und Entwicklung der im 
Eigentum des Zweckverbandes stehenden Sport-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Mit der 
Umsetzung dieser Bauleitplanung können die Aufgaben und die Ziele des Zweckverbandes 
langfristig und auf rechtlich sicheren Füßen erfolgen. 
 

Bisher befinden sich die Rennschlitten- und Bobbahn, der Fallbachhang, der Bikepark, die Skisport-
Halle, als auch die „Obere Schweizerhütte“ im Außenbereich nach § 35 BauGB. Die Genehmigung 
der bis dato umgesetzten Maßnahmen erfolgte jeweils immer einzeln und unabhängig voneinander. 
Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird die bauliche Entwicklung im gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes nun koordiniert. Durch die Umsetzung der Bauleitplanung 
werden nun auch die naturschutzfachlichen Belange vollständig und für alle zulässigen Maßnahmen 
abschließend behandelt. 
 
 

2. Geltungsbereich 
 

Der 1. Geltungsbereich des Bebauungsplanes (vgl. Abbildung 1; rot gestrichelt) hat eine Größe von 
insgesamt ca. 45 ha. Er liegt in der Gemarkung Oberhof, Flur 4, 5 und 6. 
 
Er wird im Norden von Wald, im Osten von der „Alten Ohrdrufer Straße“ sowie Wald, im Süden von 
der „Tambacher Straße“ sowie Wald und im Westen überwiegend von Wald begrenzt. In einem 
kleineren Bereich im Westen schließen sich weitere Sportanlagen mit entsprechenden 
Infrastruktureinrichtungen (Biathlon-Arena) direkt an. 
Der Geltungsbereich des Plangebietes orientiert sich am Grundstückseigentum des Zweckverbands 
„Thüringer Wintersportzentrum“ und damit gleichzeitig an den Flächen, welche für die geplanten 
Nutzungen im Plangebiet notwendig sind. Eine Ausnahme davon bildet der Bereich um die „Obere 
Schweizerhütte“, welcher derzeit zum Teil im Eigentum des ThüringenForst sowie in Privateigentum 
ist. 
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Abbildung 1: Übersicht Geltungsbereich Bebauungsplan Sondergebiet „Rennschlitten- und Bobbahn/Fallbachhang“ (rot gestrichelt) auf 
DOP [Quelle: TLBG ©] und Luftbild [Quelle: Hoffmann.Seifert.Partner architekten ingenieure] 

 
Neben dem Plangebiet (1. Geltungsbereich) sind Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs zu 
erbringen. Dafür sind 6 weitere Geltungsbereiche (2. bis 7. Geltungsbereich) im Bebauungsplan 
festgesetzt. Die innerhalb dieser Geltungsbereiche festgesetzten Kompensationsmaßnahmen 
werden im „Pkt. 6.3 Landschaftspflegerische Maßnahmen – Grünordnerische Festsetzungen“ und 
im Pkt. „2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen (Anlage Nr. 2c)“ des 1. und 2. Umweltberichtes erläutert. Darüber hinaus 
werden Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Wirkungskreises der Stadt Oberhof zur 
Kompensation benötigt. Für die Sicherung der Umsetzung werden städtebauliche Verträge mit den 
betroffenen Kommunen abgeschlossen. Eine Erläuterung erfolgt ebenfalls in den zuvor genannten 
Punkten. 
 
 

3. Vorgaben übergeordneter Planungen 
 
3.1 Raumordnung, Regionalplanung 
Gemäß rechtskräftigem Regionalplan Südwestthüringen (RP-SW, ThürStAnz Nr. 19/2011) ist die 
Stadt Oberhof dem Grundversorgungsbereich Suhl / Zella-Mehlis (Mittelzentrum mit Teilfunktionen 
eines Oberzentrums) mit den Kommunen Suhl, Zella-Mehlis und Oberhof sowie den Gemeinden 
Benshausen (jetzt Ortsteil der Stadt Zella-Mehlis), Dillstädt, St. Kilian (jetzt Stadt Schleusingen) 
zugeordnet. Zu verweisen ist, dass gemäß der 1. Änderung des Landesentwicklungsplanes 
Thüringen 2025 Oberhof nun unter Punkt 2.2.5 Z funktionsteilig dem Oberzentrum 
Südthüringen zugeordnet ist. Die Stadt stellt mit ihrer Zugehörigkeit zu den „Zentralen Orten“ das 
strategische Herzstück der räumlichen Landesentwicklung dar.  
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„[…] Das funktionsteilige Oberzentrum Südthüringen ist ein bedeutender Standort der Jagd-
waffenproduktion, Glasindustrie, Metallverarbeitung und Maschinenbau sowie im Gesundheits-
bereich. Das funktionsteilige Oberzentrum Südthüringen ist über die Städte Suhl, Zella-Mehlis, 
Meiningen und Schmalkalden an das Schienennetz und über den Knotenpunkt Erfurt an den 
Schienenpersonenfernverkehr angeschlossen und leistungsfähig an die A 73 Suhl-Nürnberg sowie 
über die Anschlussstellen Suhl/Zella-Mehlis und Meiningen an die A 71 Sangerhausen-Erfurt-
Schweinfurt angebunden. Die B 19 verbindet Meiningen und Schmalkalden mit dem Oberzentrum 
Eisenach. Das funktionsteilige Oberzentrum Südthüringen bildet einen Bevölkerungsschwerpunkt 
im Südthüringer Raum und nimmt in diesem in Verbindung mit der Verkehrsknotenfunktion sowie 
den ergänzenden Funktionen von Schmalkalden (Wirtschaft und Bildung), Schleusingen 
(Wirtschaft), Oberhof (Sport, Tourismus) und Meiningen (Kultur, Bildung, Justiz) eine dominierende 
Stellung als Versorgungszentrum und Wirtschaftsstandort ein. Eine wesentliche Grundlage des 
funktionsteiligen Oberzentrums ist eine über Jahre gewachsene freiwillige Zusammenarbeit von 
Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof. Die Kooperation mit Schmalkalden und Meiningen 
ermöglicht die Integration der o. g. oberzentralen Funktionen beider Städte. Die Oberzentren 
Eisenach und Nordhausen sowie das funktionsteilige Oberzentrum Südthüringen gewährleisten 
gleichwertige Lebensverhältnisse außerhalb des Innerthüringer Zentralraums und tragen – dem 
Prinzip der dezentralen Konzentration folgend – zur Sicherung der Daseinsvorsorge mit Gütern und 
Dienstleistungen des hochwertigen Bedarfs bei […]“. 
 
(Quelle: Änderung des Landesentwicklungsprogramms Thüringen 2025, Thüringer Verordnung über die Änderung des Landesent-
wicklungsprogramms vom 5. August 2024 (GVBI. 525)) 
 
Für Oberhof sind im Regionalplan Südwestthüringen bezüglich dem Thema Tourismus und Sport 
nachfolgende Zielvorgaben und Grundsätze enthalten: 
 
-gemäß der Zielvorgabe „Z 4-7“ ist Oberhof als verbindlich vorgegebener Regional bedeutsamer 
Tourismusort bestimmt und als Schwerpunkt des Tourismus zu entwickeln und in seiner Tourismus- 
und Erholungsfunktion zu sichern, 
 
-gemäß Grundsatz „G 3-37“ sollen die überregional bedeutsamen Funktionen der Sportstätten und 
-anlagen entlang des Rennsteiges gesichert und verbessert werden und zur Erhöhung der 
Attraktivität des Rennsteiges für Sport und Tourismus beitragen, 
 
-gemäß Grundsatz „G 3-38“ soll die Funktion der Stadt Oberhof als national und international 
anerkanntes Wintersportzentrum sowie als Leistungszentrum für den Wintersport gesichert und 
weiterentwickelt werden. Die standörtlichen Voraussetzungen für die Nachwuchsausbildung sollen 
erhalten und verbessert werden und 
 
-gemäß Grundsatz „G 4-28“ liegt Oberhof im Vorbehaltsgebiet Tourismus und Erholung Thüringer 
Wald. Hier soll das vorhandene Tourismus- und Erholungspotenzial einschließlich der notwendigen 
Infrastruktur gesichert und unter Berücksichtigung der Entwicklungs- und Schutzziele des 
Naturparkes Thüringer Wald sowie des Biosphärenreservates Vessertal-Thüringer Wald 
ausgewogen weiterentwickelt werden. Der Stadt Oberhof wird hierbei eine besondere Bedeutung 
zugewiesen. 
 
Im LEP 2025 (Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025) sind zu den genannten Themen 
folgende Aussagen enthalten:  
Gemäß „4.4.1 G“ soll in den, in der Karte 5 des LEP 2025 dargestellten Schwerpunkträumen 
Tourismus, der Tourismus- und Erholungsnutzung bei der Abwägung mit konkurrierenden 
raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden. Raumbedeutsame 
Tourismusplanungen und -maßnahmen sollen bevorzugt in diesen Räumen umgesetzt und in den 
Gemeinden mit einer überörtlich bedeutsamen Tourismusfunktion sowie Zentralen Orten 
konzentriert werden. Benannt wird dabei auch der „Thüringer Wald mit Rennsteig“. In der 
Begründung dazu wird auch noch einmal explizit auf das Sport- und Tourismuszentrum Oberhof 
hingewiesen, welcher bereits einen beachtlichen internationalen Bekanntheitsgrad erreicht hat. 



_________________________________________________________________________________________________________ 
Begründung Bebauungsplan Sondergebiet „Rennschlitten- und Bobbahn/Fallbachhang“ - Stadt Oberhof 
Stand: 07.10.2025 -SATZUNGSPLAN- 
kehrer planung – Nico Kehrer – Freier Architekt – Mitglied der AK Thüringen 

12 

Weiterhin ist die Stadt Oberhof als sportliches und touristisches Zentrum im Thüringer Wald für die 
überregional bedeutsame Tourismus- und Sportentwicklung verbindlich festgelegt. Andere 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind ausgeschlossen, soweit diese mit der 
vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind (4.4.2 Z). In diesem Zusammenhang wird auf die 
Erhaltung, Verbesserung und Komplettierung der Sportanlagen, insbesondere zur Anpassung der 
Sportanlagen an internationale Standards und die touristische Infrastruktur hingewiesen. 
 
Mit der bauplanungsrechtlichen Vorbereitung für den Neubau und der Modernisierung des gesamten 
Umfeldes der Rennrodel- und Bobbahn sowie der Entwicklung des Fallbachhanges werden die 
zuvor genannten Maßgaben des Regionalplan Südwestthüringen und des LEP 2025 berücksichtigt 
und die touristische Entwicklung und die Entwicklung als sportliches Zentrum weiter gestärkt und 
damit nochmals deutlich verbessert. Gleiches gilt für den Bereich der Skisport-Halle und der „Oberen 
Schweizerhütte“. Der Bebauungsplan für das Sondergebiet „Rennrodel- und Bobbahn / Fallbach-
hang“ entspricht mit den geplanten Ausweisungen den vorgenannten Zielen und Grundsätzen des 
Regionalplans Südwestthüringen und des Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP 
2025). 
 
Nach der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südwestthüringen (vgl. Abbildung 2) bestehen für 
die, durch die Planung in Anspruch genommenen Flächen, überwiegend keine entgegenstehenden 
Nutzungsansprüche, da diese in der Raumnutzungskarte des Regionalplan Südwestthüringen be-
reits als Siedlungsbereich dargestellt sind. Lediglich in einzelnen Teilbereichen (z.B. Beschneiungs-
teich, Betriebsstraße 1, den neuen Bikepark-Trials sowie den neuen Laufstrecken nördlich der 
Skisport-Halle [Umsetzung der Maßnahmen bereits erfolgt] sowie für den geplanten Bereich der 
Nutzungserweiterung nördlich der „Oberen Schweizerhütte“) ergeben sich aufgrund der Ausweisung 
in der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südwestthüringen ggf. geringfügige Überschnei-
dungen bei den Nutzungen und Nutzungsansprüchen. 
 

 
 

Abbildung 2: Regionalplan Südwestthüringen (Auszug; Lage Plangebiet [schwarz gestrichelt]) 

 
Mit dem Vorranggebiet Freiraumsicherung FS-57 bestehen ausschließlich geringfügige Überlage-
rungen durch die Anlage von Bikepark-Trials westlich des Fallbachhanges (Umsetzung bereits 
erfolgt).  
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Durch die Anlage dieser Bikepark-Trials, welche keine Versiegelung mit sich bringen (Ausführung 
teilweise wassergebundene Decke, überwiegend Nutzung der vorhandenen Waldbodenvegetation) 
sowie vereinzelter, punktueller Baumrodungen und nur einer Flächeninanspruchnahme in sehr 
geringen Umfang, sind keine gravierenden Verschlechterungen/Einschränkungen gegenüber dem 
derzeitigen Zustand für das Vorranggebiet Freiraumsicherung FS-57 zu erkennen. 
 
Gleiches gilt für die Bikepark-Trials östlich der Rennschlitten- und Bobbahn im Vorbehaltsgebiet 
Freiraumsicherung. Dies gilt hier insbesondere, da diese Trials ausschließlich auf der vorhandenen 
Waldbodenvegetation entstehen sollen (Umsetzung bereits erfolgt). Rodungen sind zur Umsetzung 
dieser Trials auch nicht vorgesehen. Der Erhalt der schutzgutorientierten Freiraumfunktion der 
Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes werden 
durch die Umsetzung der Bikepark-Trials nicht beeinflusst. Die Bewertung erfolgt anhand der 
vorliegenden Unterlagen „Erweiterung und Ausbau des alpinen Skigebietes am Fallbach in Oberhof, 
Erweiterung Bikepark“ (Stand 28.11.2019) von der Firma Rebo consult ingenieurgesellschaft mbH, 
Unterbreitzbach sowie Aussagen des Planungsbüros für Landschaftsgestaltung und Freianlagen – 
Neubert, Suhl. 
 
Durch die Betriebsstraße 1, welche teilweise neu gebaut werden wird, werden Flächen im 
Vorbehaltsgebiet beansprucht (Umsetzung bereits erfolgt). Dabei erfolgt zum einen die 
Inanspruchnahme eines bereits bestehenden Forstweges. Dieser beginnt am Ende des 
vorhandenen Helikopterlandeplatz und verläuft etwa bis zur Höhe des Juniorenstart. Lediglich 
ausgehend vom Juniorenstart, bis etwa auf Höhe der Kurve 2 der Rennschlitten- und Bobbahn, wird 
eine ca. 100 m lange vollständig neue Trasse durch den Wald umgesetzt. Diese liegt ebenso im 
Vorbehaltsgebiet.  
Durch die Umsetzung der zuvor genannten Teilbereiche der Betriebsstraße 1 können 
Verschlechterungen/Einschränkungen bezüglich des Erhalts der schutzgutorientierten 
Freiraumfunktion der Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des 
Landschaftsbildes zum Teil eintreten. Die Planung erfolgte durch die Firma Hoffmann.Seifert.Partner 
architekten ingenieure, Suhl. Zur Bewertung lagen Unterlagen mit Stand zur „Beantragung der 
Fördermittel“ vor. 
 
Darüber hinaus werden Flächen im Vorbehaltsgebiet durch die Umsetzung des Beschneiungsteichs 
in Anspruch genommen (Umsetzung bereits erfolgt). In diesem Bereich, welcher im Westen von den 
Kurven 14 und 15 der Rennschlitten- und Bobbahn, im Norden von einem Parkplatz und einem durch 
technische Anlagen geprägten Areal und im Osten von der „Alten Ohrdrufer Straße“ begrenzt wird, 
verliert das Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung jegliche Funktion durch die Umsetzung. Aufgrund 
der Lage zwischen stark anthropogen geprägten Bereichen, kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass die Freiraumfunktion bereits zum Teil beeinträchtigt war. Die Planung und Umsetzung 
erfolgte durch Firma Rebo consult ingenieurgesellschaft mbH, Unterbreitzbach. 
 
Weiterhin befinden sich neue Laufstrecken für die Weiterentwicklung der Biathlon-Arena „Am 
Grenzadler“ nördlich der Skisport-Halle im Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung (derzeit in 
Umsetzung). Diese werden zwischen zwei vorhandene Regenrückhaltebecken und dem Depot 1 
(altes Schneedepot Skihalle) errichtet. Durch die Umsetzung verliert auch hier das Vorbehaltsgebiet 
seine Funktion. Aufgrund der bestehenden Vorprägung des Bereiches durch die zuvor dargelegten 
Anlagen war jedoch auch hier von einer entsprechenden Beeinträchtigung der Funktion des 
Vorbehaltsgebietes bereits auszugehen. Die Planung und Umsetzung erfolgte durch Firma Rebo 
consult ingenieurgesellschaft mbH, Unterbreitzbach. 
 
Auch durch die geplante Nutzungserweiterung nördlich der „Oberen Schweizerhütte“ ergeben sich 
geringfügige Überschneidungen mit dem Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung. Hier soll die 
touristische Nutzung der „Oberen Schweizerhütte“, durch die Erweiterung des Beherbergungs-
betriebes mit Schlaftonnen und entsprechenden Nebenanlagen ergänzt werden.  
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Im Vordergrund steht hierbei die Umsetzung mit einer geringen Bodenversiegelung durchzuführen, 
also die vorhandene Waldbodenvegetation weitestgehend zu erhalten. Baumrodungen sollen bei 
der Umsetzung möglichst vermieden werden bzw. ausschließlich vereinzelt stattfinden, um den 
naturnahen Charakter des Bereiches zu erhalten. Auch die Zuwegung zu den geplanten Unter-
künften soll naturnah umgesetzt werden. Daher werden keine gravierenden Verschlechterungen / 
Einschränkungen gegenüber dem derzeitigen Zustand für das Vorbehaltsgebiet erkannt. 
 
Ungeachtet dessen, erfolgt eine Abwägung der Belange zwischen den konkurrierenden raum-
ordnerischen Zielstellungen. So konkurrieren hier die überregional bedeutsame Tourismus- und 
Sportentwicklung mit dem Belang der Freiraumsicherung. In der Abwägung werden die überregional 
bedeutsame Tourismus- und Sportentwicklung in diesem Fall über den Belang der Freiraum-
sicherung gestellt.  
 
Dies begründet sich mit dem einmaligen Potential (Bündelung und Konzentration von touristischen 
und sportlichen Anlagen), welches in der Stadt Oberhof bereits vorhanden ist und dem sich daraus 
ergebenden Bekanntheitsgrad und Möglichkeiten für die Stadt Oberhof, den Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen und den Freistaat Thüringen.  
 
Bei der Abwägung wird zugleich auch berücksichtigt, dass sowohl die Ertüchtigung der Renn-
schlitten- und Bobbahn, als auch die Verbesserung der ganzjährigen Nutzung des Fallbachhanges 
nur im direkten Zusammenhang mit den bereits vorhandenen Anlagen erfolgen kann und kein 
alternativer Standort dafür zur Verfügung steht.  
Auch wird berücksichtigt, dass durch die Umsetzung der Bikepark-Trials keine gravierenden 
Verschlechterungen / Einschränkungen gegenüber dem derzeitigen Zustand für das Vorranggebiet 
Freiraumsicherung FS-57 eintreten werden.  
Lediglich durch die Umsetzung der Betriebsstraße 1 können Verschlechterungen / Einschränkungen 
bezüglich des Erhalts der schutzgutorientierten Freiraumfunktion der Naturgüter Boden, Wald, 
Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes zum Teil erfolgen.  
Dem entgegen haben im Bereich des Beschneiungsteiches die schutzgutorientierte Freiraum-
funktion der Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes 
bereits vollständig ihre Funktion verloren. 
Die neu angelegten Laufstrecken für die Weiterentwicklung der Biathlon-Arena „Am Grenzadler“ 
nördlich der Skisport-Halle dienen als Erweiterung des bestehenden Streckennetzes. Eine 
Umsetzung ist somit nur im direkten Zusammenhang möglich. Eine Alternative besteht daher für 
diese Anlagen nicht. Bei der Abwägung wurde auch berücksichtigt, dass bereits eine Vorprägung 
des Areals bestand. 
Bei der Abwägung des Konfliktes im Bereich der „Oberen Schweizerhütte“ wird berücksichtigt, dass 
ein naturnaher Charakter des Areals mit geringen Veränderungen von Natur und Landschaft das 
Ziel ist. 
 
Für alle geplanten Maßnahmen sind, bzw. werden Kompensationsmaßnahmen erarbeitet und 
umgesetzt. Dies können forstrechtliche und naturschutzfachliche Maßnahmen oder ausschließlich 
naturschutzfachliche Maßnahmen sein. So ist für die Errichtung des Beschneiungsteiches eine 
funktionsgleiche Ausgleichsaufforstung, in einem Umfang von ca. 1,2 ha, durch den ThüringenForst 
bereits verbindlich mit entsprechendem Bescheid (Geschäftszeichen 35-K-201/Fallbach vom 
24.01.2019) festgelegt worden. Somit wird hier Wald durch Wald ausgeglichen und die Funktion des 
Waldes kann entsprechend wieder, wenn auch an anderer Stelle, wirken.  
Für die Umsetzung der Betriebsstraße 1 werden anteilig naturschutzfachliche Ersatzmaßnahmen im 
Rahmen dieses Bebauungsplanes umgesetzt. Diese sind nicht gleichartig, sondern gleichwertig. Als 
Maßnahmen werden mehrere Flächen entbuscht, um die naturschutzfachlich wertvollen Biotoptypen 
(Bergwiese, Steinbruch, Flachmoor) wiederherzustellen. Die Zuordnung zu einer konkreten 
anteiligen Maßnahme ist jedoch nicht vorgesehen. 
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Für die Umsetzung der Bikepark-Trials werden in einem separaten Verfahren (Landschafts-
pflegerischer Begleitplan) entsprechend naturschutzfachliche Maßnahmen eingestellt und 
umgesetzt. Der Landschaftspflegerische Begleitplan wurde im Zuge der Erweiterung des Bikeparks 
von der Firma Rebo consult ingenieurgesellschaft mbH, Unterbreitzbach, bzw. des Planungsbüros 
für Landschaftsgestaltung und Freianlagen – Neubert, Zella-Mehlis erarbeitet. Es liegen 
forstrechtliche Maßnahmen vor, welche für die Umsetzung des Bikeparks notwendig werden. Hierzu 
müssen funktionsgleiche Ausgleichsaufforstung in einem Umfang von ca. 1,3 ha erfolgen. Dies 
wurde durch den ThüringenForst bereits verbindlich mit einem entsprechenden Bescheid 
(Geschäftszeichen 35-K-201/Fallbach vom 24.01.2019) festgelegt. 
 
Im Rahmen der forstbehördlichen Genehmigung zur Änderung der Nutzungsart durch den 
ThüringenForst, im Zusammenhang mit der Rennschlitten- und Bobbahn (Schreiben vom 
02.12.2019 mit Geschäftszeichen 3500-K-201-2019-0013) und des Fallbachhanges (Ertüchtigung 
der Beschneiungsanlage im Bereich des alpinen Skigebietes/Erweiterung und Ausbau des Bike-
Park; Schreiben vom 24.01.2019 mit Geschäftszeichen 35-K-201/Fallbach), wurde unter anderem 
die zuständige Regionalplanungsbehörde gehört. Zusammenfassend wurde dabei folgendes 
festgestellt: 
 
Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Rennschlitten- und Bobbahn 
[...] Aufgrund der Kleinflächigkeit und der zu erwartenden Beeinträchtigungen der avisierten 
Bauvorhaben lassen sich die Zielkonflikte aus den oben benannten Vorbehaltsgebieten auflösen. 
Nicht zuletzt aufgrund der herausragenden sportlichen wie auch touristischen Bedeutung der Stadt 
Oberhof insgesamt bestehen damit aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken, solange die 
Umsetzung der Vorhaben natur- und landschaftsverträglich erfolgt. [...] 
 
Quelle: Forstbehördliche Genehmigung ThüringenForst (Schreiben vom 02.12.2019 mit Geschäftszeichen 3500-K-201-2019-0013) 
 

Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Fallbachhang (Beschneiung und Bike-Park) 
[...] Die mit den Gebietskategorien einhergehenden Zielkonflikte insbesondere auch unter 
Beachtung der höherwertigen Vorrangfunktion lassen sich jedoch aufgrund der Kleinflächigkeit und 
der zu erwartenden Beeinträchtigungen der avisierten Bauvorhaben auflösen. Insgesamt bestehen 
damit aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken, solange die Umsetzung der Vorhaben natur- 
und landschaftsverträglich erfolgt. [...] 
 
Quelle: Forstbehördliche Genehmigung ThüringenForst (Schreiben vom 24.01.2019 mit Geschäftszeichen 35-K-201/Fallbach) 

 
Für die Umsetzung der Laufstrecken zur Weiterentwicklung der Biathlon-Arena „Am Grenzadler“ 
nördlich der Skisport-Halle wurden in einem separaten Verfahren (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 
[vereinfachter Landschaftspflegerischer Begleitplan]) entsprechend naturschutzfachliche 
Maßnahmen eingestellt. Diese werden im Laufe des Jahres 2021 umgesetzt. Als Ersatzmaßnahmen 
werden Trocken-/bzw. Halbtrockenrasenfläche durch Gehölzentnahmen und Entbuschung in der 
Gemarkung Kühndorf wiederhergestellt, eine Felswand durch Entbuschung in der Gemarkung 
Schwarza freigestellt und eine Bergwiese durch Einzelbaumentnahme, Geländeprofilierung in der 
Gemarkung Steinbach-Hallenberg aufgewertet (die Maßnahmen sind für Umsetzung der gesamten 
Laufstrecken angesetzt). Der vereinfachte Landschaftspflegerische Begleitplan wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Biathlon-Arena „Am Grenzadler“ von der Firma Rebo consult 
ingenieurgesellschaft mbH, Unterbreitzbach, bzw. des Planungsbüros für Landschaftsgestaltung 
und Freianlagen – Neubert, Zella-Mehlis erarbeitet. 
Darüber hinaus liegt auch dafür eine forstbehördliche Genehmigung zur Änderung der Nutzungsart 
zur Rodung von Wald für den Neubau der Biathlonstrecken inkl. Nebenanlagen und dem Neubau 
der Pumpstation PS 300 vom ThüringenForst vor (Schreiben vom 21.09.2020 mit Geschäftszeichen 
3500-K-201-2020-014). In diesem Zusammenhang muss Wald im Hoheitsbereich der 
Landesforstanstalt in einem Umfang von ca. 3,5 ha wieder aufgeforstet werden. Die Festsetzung ist 
in zuvor benanntem Bescheid enthalten. 
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Darin enthalten sind folgende Aussagen der zuständigen Regionalplanungsbehörde: 
[…] Danach liegt das beantragte Bauvorhaben einerseits in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus und 
Erholung und zudem überwiegend in einem Vorranggebiet Freiraumsicherung. Zuletzt genannte 
sind für die Erhaltung der schutzorientierten Freiraumfunktionen der Naturgüter Boden, Wald, 
Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes vorgesehen. Eine Nichtvereinbarkeit 
der geplanten Maßnahmen mit dieser Vorrangfunktion ist jedoch aufgrund des geringfügigen 
Umfangs der betroffenen Fläche nicht gegeben und ein Zielabweichungsverfahren daher nicht 
erforderlich.  
 
Gemäß Ziel 4.4.2 des LEP 2025 Thüringen ist die Stadt Oberhof als sportliches und touristisches 
Zentrum im Thüringer Wald für die überregional bedeutsame Tourismus- und Sportentwicklung 
verbindlich festgelegt. In der Begründung zu diesem Ziel tragen unter anderem Planungen und 
Maßnahmen, die der Erhaltung, Verbesserung und Komplettierung der Sportanlagen insbesondere 
im Hinblick auf die Anpassung an internationale Standards, zu dieser Entwicklung bei. Aufgrund der 
Kleinflächigkeit und der zu erwartenden Beeinträchtigungen der avisierten Bauvorhaben lassen sich 
die Zielkonflikte aus den oben benannten Vorbehaltsgebieten auflösen. Nicht zuletzt aufgrund der 
herausragenden sportlichen wie auch touristischen Bedeutung der Stadt Oberhof insgesamt 
bestehen damit aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken, solange die Umsetzung der Vorhaben 
natur- und landschaftsverträglich erfolgt. […] 
 
Quelle: Forstbehördliche Genehmigung ThüringenForst (Schreiben vom 21.09.2020 mit Geschäftszeichen 3500-K-201-2020-014) 

 
Für die Nutzungserweiterung der „Oberen Schweizerhütte“ werden naturschutzfachliche 
Maßnahmen zum Ausgleich im Rahmen dieses Bebauungsplanes festgesetzt. Eine forstbehördliche 
Genehmigung zur Änderung der Nutzungsart durch den ThüringenForst liegt bis dato nicht vor. 
Diese muss durch den Investor vor Umsetzung der Maßnahme noch beantragt und durch den 
ThüringenForst genehmigt werden.  
Unter Berücksichtigung aller dargelegten Belange, des jeweiligen Eingriffsumfanges und der 
schwere des Eingriffes sowie der Maßnahmen zur Kompensation kann der Eingriff in das 
Vorranggebiet und das Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung als vertretbar angesehen werden und 
erfolgen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der rechtskräftige Regionalplan sich aktuell im 
Änderungsverfahren befindet. Es liegt ein Entwurf vor (vgl. Abbildung 3; Stand: 27.11.2018, Beschl.-
Nr.: 06/371/2018). Im Vergleich zum rechtskräftigen Regionalplan wurden Änderungen im Umfeld 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes vorgenommen. So umschließt jetzt das 
Vorranggebiet Freiraumsicherung FS-57 
„Zentraler Thüringer Wald nordwestlich 
Suhl / Oberhof“ den Geltungsbereich von 
Rennschlitten- und Bobbahn, Fallbachhang, 
Bike-Trials und Skihalle bis auf den 
nordöstlichen Bereich an der „Oberen 
Schweizerhütte“, der als Vorbehaltsgebiet 
Freiraumsicherung ausgewiesen ist. 
 
Abbildung 3: Entwurf zur Änderung des Regionalplan 
Südwestthüringen (Auszug; Lage PIangebiet [blaue Pfeile]) 

 
Da die Überarbeitung noch nicht abgeschlossen ist, sollte geprüft werden, ob der Regionalplan im 
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes auf die Ausweisung des Vorranggebietes 
Freiraumsicherung verzichten kann, um eintretende Nutzungskonflikte zu vermeiden. 
 
Durch die geänderten Belange würde es zu keiner anderen Abwägung kommen als beim bisher 
rechtskräftigen Regionalplan Südwestthüringen. 
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3.2 Flächennutzungsplan 
Es liegt ein genehmigter Flächennutzungsplan (Genehmigung vom: 20.01.2025; Zeichen: 5090-340-
4621/3079-5-9100/2025) für die Stadt Oberhof vor (vgl. Abbildung 4). Die Darstellung im 
genehmigten Flächennutzungsplan enthält für den Bereich des Bebauungsplanes „Rennschlitten- 
und Bobbahn/Fallbachhang“ die sonstigen Sondergebiete mit den Zweckbestimmungen 
„Rennschlitten- und Bobbahn“, „Fallbachhang“, „Bikepark“, „Skisport-Halle“ sowie „Pension und 
Schlaftonnen“. Weiterhin sind Grünflächen mit den Zweckbestimmungen „BSH“ (Begleitgrün 
Skihalle) und „SFW“ (Spiel- und Freizeitbereich/Walderlebnisbereich), Flächen für 
Versorgungsanlagen mit den Zweckbestimmungen „EV“ (Energieversorgungszentrale), „BT“ 
(Beschneiungsteich) sowie „PS“ (Pumpstation, Kühlturm, Tiefbehälter), Verkehrsflächen für den 
ruhenden Verkehr (Parkflächen) und Flächen für Wald ausgewiesen. Die im Flächennutzungsplan 
enthaltenen Darstellungen werden im Bebauungsplan entsprechend aufgegriffen und durch 
weitergehende Festsetzungen qualifiziert. Der Bebauungsplan (1. Geltungsbereich) kann 
dementsprechend aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. 
 

 
 
Abbildung 4: Auszug aus dem genehmigten Flächennutzungsplan der Stadt Oberhof (Stand: August 2024) mit dem Bereich des 
Bebauungsplans (rot gestrichelt) 
 

Der Geltungsbereich 2 betrifft kleinräumige, lineare Strukturen und die Geltungsbereiche 3 sowie 7 
größer flächige Bereiche. Die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im 
Flächennutzungsplan nicht gesondert berücksichtigt. Hinsichtlich der dort geplanten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ist jedoch kein Widerspruch zu den jeweiligen Darstellungen im 
Flächennutzungsplan ersichtlich (Flächen für die Land- bzw. Forstwirtschaft). Im Rahmen der 1. 
Änderung des Flächennutzungsplanes wird eine Berücksichtigung als Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft empfohlen. 
Die in den Geltungsbereichen 4, 5 und 6 geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im 
Flächennutzungsplan als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft berücksichtigt und liegen innerhalb von Flächen für die Land- bzw. 
Forstwirtschaft. Somit entsprechend die Maßnahmen den Darstellungen des Flächennutzungsplan. 
Für die Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Wirkungsbereiches der Stadt Oberhof erfolgt 
keine Prüfung bezüglich dem Entwicklungsgebot aus dem Flächennutzungsplan. 
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3.3 Tourismuskonzept 
Die Stadt Oberhof hat ihr ganzheitliches Entwicklungskonzepts aus dem Jahr 2006 „Rennsteigstadt 
– Oberhof Tourismuskonzept 2030“ (Stand 25.10.2021) im Jahr 2021 durch Montenius Consult 
nunmehr fortschreiben bzw. aktualisieren lassen. Dies wurde nicht nur notwendig, weil sich Oberhof 
seither in seinem Erscheinungsbild und seiner Angebotsstruktur verändert hat, sondern auch, weil 
sich Märkte und Zielgruppen auch in Folge allgemeiner gesellschaftlicher Entwicklungen gewandelt 
haben. Der Anspruch des nach wie vor führenden Tourismusortes im Thüringer Wald ist jedoch 
unverändert: auch eine im nationalen Wettbewerbsumfeld führende Position einzunehmen (Quelle: 
Tourismuskonzept Rennsteigstadt Oberhof, Oktober 2021; Montenius Consult). 
 
Im Rahmen der Fortschreibung wurden die „Touristischen Leitsätze und Entwicklungsziele“, 
„Künftige Themen und Zielgruppen“ und die „Positionierung“ geprüft sowie aktualisiert und 
„Handlungsfelder, Projekte, Maßnahmen“ erarbeitet. Dabei wird einleitend im „Tourismuskonzepte 
Rennsteigstadt Oberhof“ unter „Handlungsfelder, Projekte, Maßnahmen“ folgendes gesagt:  
 
[…] „Wenn Oberhof weiterhin die Nummer 1 beim Thema Bergerlebnis und Wintersport im Thüringer 
Wald und für Mitteldeutschland sein will und dabei auch noch mehr jüngere, zahlungskräftige 
Zielgruppen bzw. Lifestylegruppen gewinnen will, dann muss sie weiter gezielt in die Infrastrukturen, 
Angebote und in die Vermarktung investieren. Aber auch die Betriebe sind gefordert bei 
Investitionen, Qualität und Lifestyle. Insofern richtet sich das nachfolgend dargestellte 
Handlungspaket nicht nur an die Stadt Oberhof mit ihrer Tourismus GmbH, sondern auch an alle 
Betriebe und weiteren Akteure im Tourismus, wie das TWZ und die OFT bzw. OSE². 
 
Aus den strategischen sowie Zielgruppen-Überlegungen ergeben sich folgende Handlungsfelder: 
▪ Infrastruktur, Mobilität, Ortsbild 
▪ Gastgewerbliche Betriebe 
▪ Angebote, Veranstaltungen 
▪ Vermarktung.“ […]. 
 
Quelle: Tourismuskonzept Rennsteigstadt Oberhof, Oktober 2021; Montenius Consult 
 
So werden insbesondere in der Kategorie „Infrastruktur, Mobilität, Ortsbild“ Maßnahmen benannt, 
die direkt mit der Aufstellung und den Ausweisungen des Bebauungsplanes im Zusammenhang 
stehen. Dabei handelt es sich um den Trailpark Oberhof, den Berg- und Walderlebnispark und den 
Wintersportpark Oberhof. Diese Punkte werden direkt mit den Infrastrukturen im Bebauungsplan 
verknüpft und bedingen diese für die weitere Entwicklung der Stadt Oberhof. Hinter den genannten 
Punkten verbergen sich der Bikepark, der Fallbachhang, die Rennschlitten- und Bobbahn sowie die 
Skihalle. Alle hier genannte Sport- und Tourismusinfrastrukturen sind Bestandteil des 
Bebauungsplanes haben entsprechend Baurecht für eine zukünftige Entwicklung. 
 
Auch die Kategorie „Gastgewerbliche Betriebe“ betrifft den Bereich des Bebauungsplans, da für die 
Umsetzung der Erweiterung der „Oberen Schweizer Hütte“ eine entsprechende Ausweisung eines 
Baugebietes erfolgen muss. Eine weitere Entwicklung wäre ansonsten hier nicht möglich. 
 
Nur indirekt ist die Kategorie „Angebote, Veranstaltungen“ im Zusammenhang mit dem 
Bebauungsplan zu nennen. So besteht das mittelfristige Ziel der Etablierung der Event- und MTB-
Destination Oberhof, was jedoch schlussendlich nur erreicht werden kann, wenn Mountainbike-
Strecken bzw. Trails angeboten werden. 
 
Mit dem Bebauungsplan „Rennschlitten- und Bobbahn/Fallbachhang“ werden in Teilen die 
beabsichtigten künftigen Entwicklungen im Bereich Tourismus/Erholung und Sport/Freizeit der Stadt 
Oberhof, planungsrechtlich gesichert. 
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4. Rahmenbedingungen 
 
4.1 Geografische Lage und Topografie 
Das Plangebiet liegt etwa 1 km westlich der Ortslage von Oberhof, an der Landesstraße 1128, 
welche von Oberhof Richtung Steinbach-Hallenberg führt. 
Das Gelände im Geltungsbereich fällt von Süden nach Norden zum Teil stark bis sehr stark ab. 
Dabei wird ein Höhenunterschied von insgesamt etwa 134 m überwunden. Das Plangebiet liegt in 
einer Höhe von etwa 700,0 m bis 834,0 m über Normalhöhennull.  
 
 
4.2 Naturräumliche Verhältnisse 
Der Naturraum im Plangebiet wird von der Rennschlitten- und Bobbahn, vom Fallbachhang mit 
seiner alpinen Nutzung als Skihang (Winternutzung), bzw. durch die Bikepark-Trials 
(Sommernutzung; vgl. Abbildung 5) sowie die Skisport-Halle und den dazugehörigen Nebenanlagen 
dominiert (vgl. Abbildung 6). Die „Obere Schweizerhütte“ wird aufgrund der randlichen Lage und 
aufgrund der sehr guten Integration in das Landschaftsbild ausschließlich im direkten Umfeld 
wahrgenommen. 
 

 

Abbildung 5: Luftaufnahme der Rennschlitten- und Bobbahn sowie Fallbachhang (Quelle: www.oberhof.de; Aufnahme: Peter Hollek / 
HollekMedia.de) 
 

Randlich der zuvor genannten sportlichen und touristischen Anlagen sind Waldflächen (Fichtenwald) 
prägend. Diese haben etwa einen Anteil von ca. 14 ha am Plangebiet, welches ca. 45 ha groß ist. 
Das bedeutet, dass etwa 31 ha durch die Nutzungen in Anspruch genommen werden und als 
anthropogen überformt bezeichnet werden können.  
Südwestlich an die Skisport-Halle grenzt die Biathlon-Arena an. Auch dieser Bereich kann als 
anthropogen überformt bezeichnet. 
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Abbildung 6: Luftaufnahme der Skisport-Halle (Quelle: www.oberhof-skisporthalle.de; Aufnahme: Oberhofer Freizeit und Tourismus 
GmbH) 

 
 
4.3 Schutzgebiete / Biotope 
Das Plangebiet liegt vollständig im Naturpark „Thüringer Wald“. Da die Regelungen des Naturparks 
„Thüringer Wald“ diesbezüglich nicht einschlägig sind, sind durch die Planung keine Auswirkungen 
zu erwarten.  
 
Das Landschaftsschutzgebiet „Thüringer Wald“ grenzt, bzw. tangiert im Nordwesten, Norden und 
Osten das Plangebiet. Geringe Überschneidungen mit dem Bebauungsplan gibt es zum Teil in allen 
zuvor genannten Bereichen. Davon betroffen sind nahezu ausschließlich Waldflächen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt derzeit vollständig in der bestehenden Schutzzone 
III eines ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebietes (Beschluss 50/9/73 vom 09.05.1973 des Rates 
des Kreises Suhl) bzw. in der Schutzzone IIIA und IIB des in Revision befindlichen 
Trinkwasserschutzgebietes für die Ohratalsperre. 
Im Bebauungsplan werden die in Revision befindlichen Zonen für die Schutzzone IIIA und IIB 
nachrichtlich übernommen, da diese zukünftig auch verbindlich werden sollen und gegenüber den 
jetzt bestehenden eine deutliche Ausweitung der Schutzzonen bedeutet. Die Ausweitung erfolgt in 
vorliegendem Fall für die Schutzzone IIB.   
Betroffen davon ist ein Teilbereich entlang der westlichen Plangebietsgrenze sowie die südwestliche 
Spitze des Plangebietes im Umfeld der Fallbäche und des Silbergrabens. Weiter betroffen davon ist 
ein Teilbereich der östlichen Plangebietsgrenze im Umfeld des Eimersbaches.  
In der Abbildung 7 sind die Trinkwasserschutzzonen II (bestehende Schutzzone) und IIB (in 
Planung) dargestellt und die betroffenen Bereiche rot umrandet. 
Die untere Wasserbehörde kann daher, gemäß § 52 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), im 
Einzelfall Anordnungen zum Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung treffen. 
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Für die umzusetzenden Maßnahmen im Plangebiet liegen wasserrechtliche Befreiungen von den 
Verboten und Beschränkungen gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 WHG vor. Insbesondere für 
folgende: 
-Modernisierung und Umbau der Rennschlittenbahn (Schreiben vom 04.02.2020 mit Zeichen 56-
690.120.1/W/16066047/8/19,  
-Erweiterung Bikepark des alpinen Skigebietes am Fallbach in Oberhof (Schreiben vom 30.04.2020 
mit Zeichen 56-690.120.1/W/16066047/9/19), 
-Weiterentwicklung der Biathlonarena „Am Grenzadler“ (Schreiben vom 04.11.2019 mit Zeichen 56-
690.120.1/W/16066047/5/19) und 
-Weiterentwicklung der Biathlonarena „Am Grenzadler“ Teil 2 (Schreiben vom 16.01.2020 mit 
Zeichen 56-690.120.1/W/16066047/7/19). 
 
Sowohl die naturschutzrechtlichen, als auch die wasserschutzrechtlichen Schutzgebiete sind im 
Bebauungsplan enthalten (Angaben ohne Gewähr). 
 
Im Plangebiet selbst befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG 
i. V. m. § 15 des ThürNatG. Im unmittelbaren Nahbereich, östlich an das Plangebiet angrenzend, 
befindet sich ein Komplex aus verschiedenen gesetzlich geschützten Biotopen (Bergwiese, Feucht-
grünland, Borstgrasrasen und eine Quelle). Südlich des Plangebietes, in etwa 160 m Entfernung, 
befindet sich ebenfalls noch ein Biotop (Borstgrasrasen). Detaillierte Information sind den 
Umweltberichten zu entnehmen. 
 

 

Abbildung 7: Trinkwasserschutzzonen II (dunklere blaue Flächen) und vorgeschlagene Schutzzonen IIB (hellere blaue Flächen) auf DOP 
(Quelle: TLBG ©; Geoproxy Thüringen) mit den betroffenen Bereichen (rot umrandet) des Bebauungsplanes  

 
 
4.4 Denkmalschutz 
Mit der Erweiterung des Plangebietes befindet sich ein als Kulturdenkmal ausgewiesenes Gebäude, 
das Gasthaus „Obere Schweizerhütte“, im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Schreiben vom 
25.11.1994). Im Zuge von möglichen Baumaßnahmen am Gebäude der "Oberen Schweizerhütte" 
sind die Denkmalschutzbehörden entsprechend einzubeziehen. 
 

Fallbäche 

Silbergraben 

Eimersbach 
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Im Plangebiet können sich zudem Hohlwege und deren Reste, laut dem Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie, befinden. Konkrete Funde sind jedoch aktuell nicht nachgewiesen. 
Darüber hinaus sind bisher keine Bodendenkmale / Bodenfunde entsprechend dem "Gesetz zur 
Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale im Land Thüringen" bekannt. 
 
Hinweis:  
Da bei Erdarbeiten in archäologischen Relevanzbereichen prinzipiell mit dem Auftreten von 
Bodenfunden (Scherben, Knochen, Metallgegenständen, Steinwerkzeugen u. Ä.) und Befunden 
(auffällige Häufungen von Steinen, markante Bodenverfärbungen, Mauerreste) gerechnet werden 
muss, ist das TLDA, Außenstelle Römhild rechtzeitig in das Planungsverfahren miteinzubeziehen. 
Es entscheidet im Folgenden über die Notwendigkeit und den Umfang begleitender archäologischen 
Arbeiten und über den Abschluss einer Grabungsvereinbarung, in welcher der zeitliche und 
finanzielle Rahmen der archäologischen Untersuchung festgehalten wird. 
Eventuelle Fundstellen sind dann bis zum Eintreffen des Landesamts für Denkmalpflege und 
Archäologie abzusichern und die Funde im Boden zu belassen. Gemäß § 16 Thüringer 
Denkmalschutzgesetz vom 14.04.2004 unterliegen Bodenfunde der unverzüglichen Meldepflicht an 
das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Außenstelle Römhild, 
Waldhaussiedlung 8, 98630 Römhild. Die Mitarbeiter der bauausführenden Firmen sind auf Ihre 
Meldepflicht hinzuweisen.  
 
Gemäß § 7 Abs. 4 Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) gilt das Verursacherprinzip: „Wird 
in ein Kulturdenkmal eingegriffen, so hat der Verursacher des Eingriffes alle Kosten zu tragen, die 
für die Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung und Dokumentation des 
Kulturdenkmals anfallen." 
 
 
4.5 Vorhandene Bebauung / Nutzung 
Im Bereich der Rennschlitten- und Bobbahn ist die Bahn selbst mit den verschiedenen Funktions-, 
Betriebs- und Lagergebäuden sowie Erschließungsstraßen und Parkplätzen vorhanden (vgl. 
Abbildungen 1 und 5). Die dominierende Nutzung erfolgt hier durch Sportler im Kinder-, Jugend- und 
Leistungssportbereich, welche die Sportart Rennrodeln ausüben. Die Nutzung der Rennschlitten- 
und Bobbahn kann im Sommer und Winter gleichermaßen erfolgen. Eine Vereisung erfolgt jedoch 
nur in den Wintermonaten. Es finden hier Trainingseinheiten und nationale sowie internationale 
Wettkämpfe statt. Zur erwähnen sind hier die aktuell jährlich stattfindenden Weltcups. Der nächste 
Höhepunkt ist die Weltmeisterschaft im Rennrodeln im Jahr 2023. Nachrangig wird die Bahn auch 
für den Trainingsbetrieb von Bobsportlern und Skeletonis genutzt. Darüber hinaus befinden sich am 
unteren Ende des Areals der Rennschlitten- und Bobbahn zwei Anschubstrecken für die Bob- und 
Rennschlittensportler. Eine ist dabei für die Sommernutzung ausgelegt und die zweite vereist um 
reale Trainingsbedingungen zu erzielen. Auch hier finden zum Teil Anschubwettkämpfe mit 
internationalem Starterfeld statt.  
Untergeordnet wird die Bahn für den Tourismus genutzt und Fahrten mit dem „Gästebob“ angeboten. 
Dies kann ebenfalls im Sommer, als auch im Winter umgesetzt werden. 
 
Im räumlichen Zusammenhang daran befindet sich der neue Beschneiungsteich für den Fallbach-
hang. Dieser bevorratet für die Beschneiung des Fallbachhanges das notwendige Wasser. Somit 
kann zukünftig auf die Entnahme von Trinkwasser aus dem Leitungsnetz der Stadt Oberhof bzw. 
dem Multifunktionsteich, welcher für die Laufstrecken in der Biathlon-Arena angelegt wurde, 
verzichtet werden. 
 
Im Bereich des Fallbachhanges sind eine Liftanlage mit einer Tal- und Bergstation (vgl. Abbildung 8 
[die Abbildung zeigt noch die nunmehr ersetzte Liftanlage]), eine fest installierte 
Beschneiungsanlage mit zahlreichen Schneekanonen, ein Förderband sowie verschiedene 
Gebäude im Bereich der Tal- und Bergstation vorhanden. 
 



_________________________________________________________________________________________________________ 
Begründung Bebauungsplan Sondergebiet „Rennschlitten- und Bobbahn/Fallbachhang“ - Stadt Oberhof 
Stand: 07.10.2025 -SATZUNGSPLAN- 
kehrer planung – Nico Kehrer – Freier Architekt – Mitglied der AK Thüringen 

23 

 

Abbildung 8: Fallbachhang mit Winternutzung (Quelle: www.oberhof.de; Aufnahme: Oberhof-Sportstätten GmbH) 

 
Die Gebäude beherbergen gastronomische Einrichtungen, einen Informations- und Kassenbereich, 
Möglichkeiten zum Ausleihen von Skiern/Snowboarden und Sanitäranlagen.  
Darüber hinaus sind verschieden Betriebsgebäude und Lager vorhanden. Der Fallbachhang kann 
im Sommer und Winter gleichermaßen genutzt werden.  
Im Winter dient er als Alpinski-Piste (vgl. Abbildung 8). Im unteren Bereich befindet sich zudem ein 
„Winterlernland“ für Kinder bzw. Anfänger. Für die Snowboarder wurde ein Snowpark am 
Fallbachhang eingerichtet. 
 
Im Sommer wird der Fallbachhang durch Biker genutzt (vgl. Abbildung 9). Hierzu sind bereits 
mehrere Bikepark-Trials mit verschiedenen Schwierigkeiten angelegt worden. Die vorhandene 
Liftanlage kann dabei speziell auf die Sommer, bzw. Winternutzung angepasst werden. So können 
Skifahrer, Biker aber auch Fußgänger entsprechend befördert werden. 
 

  

Abbildung 9: Fallbachhang mit Sommernutzung (Quelle: www.oberhof.de; Aufnahme: Oberhof-Sportstätten GmbH) 
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Im südwestlichen Teil des Plangebietes befindet sich die Skisport-Halle mit ca. 10.000 m² 
Gebäudefläche (vgl. Abbildungen 6 und 10). 
 

 
 

Abbildung 10: Blick in die Skisport-Halle (Quelle: www.oberhof-skisporthalle.de; Aufnahme: Oberhofer Freizeit und Tourismus GmbH) 

 
Diese liegt zwischen der Rennschlitten- und Bobbahn/Fallbachhang und der Biathlon-Arena am 
Grenzadler. Hier können Leistungs- als auch Freizeitsportler nahezu ganzjährig bei einer konstanten 
Temperatur von minus 4 Grad Celsius für Langlauf sowie für Biathlon trainieren. Für die Biathleten 
wurde hierzu eine Schießhalle direkt an die Skisport-Halle angebaut. Die Gesamtlauflänge beträgt 
ca. 1,75 km. Im zentralen Bereich der Anlage befindet sich zusätzlich noch ein Schneedepot. 
Im Zusammenhang mit der Skisport-Halle wurde ein weiteres Schneedepot außerhalb der Halle, 
direkt nördlich angrenzend an diese mit einer Größe von ca. 2.700 m² gebaut. Zwischenzeitlich 
wurde mit dem Bau von zusätzlichen Trainingsstrecken in dem Bereich begonnen. 
 
Im nordöstlichen Bereich des Bebauungsplanes liegt die „Obere Schweizerhütte“ (vgl. Abbildung 
11). Diese wurde bereits ca. 1790 im Auftrag des Herzogs errichtet, um Wildhüter für dessen 
Jagdrevier unter Pacht zu nehmen.  
„[…] Mit dem Bau der ältesten Herzoglichen Pass-Straße von Gotha nach Coburg von 1830 – 1832 
(im Range einer „Staatsstraße Nr. 1“ und als Lückenschluß der Direktverbinding Berlin – München) 
wurden die Schweizerhütten zu Wegehalterhäuser umgebaut. Die hier wohnenden „Kreiser“ im 
Beamtenrange waren für Schneeräumung und Instanthaltung eines Wegesstückes als auch für das 
Eintreiben der sogenannten Chausseegelder (Maut) verantwortlich und mussten hierzu einen 
Schlagbaum bedienen. 
Um 1854 erwarb die „Obere Schweizerhütte“ dann ihre Schanklizenz und bietet ihren Gästen seit 
dieser Zeit Speiß und Trank. 1996 wurde das Haus umgebaut und dient seit dieser Zeit auch als 
Herberge (ausgezeichnet mit 3-Sternen der Kategorie Gasthöfe und Pensionen). […].“  
Heute hat die Pension 8 Doppelzimmer, 4 Familienzimmer und 1 Einzelzimmer. 
 
Quelle: www.obereschweizerhuette.de (sajoPAn GmbH) 
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Abbildung 11: Blick auf die „Obere Schweizerhütte“ (Quelle: Planungsbüro Kehrer & Horn GbR) 
 
 
4.6 Verkehr 
Das Plangebiet ist bereits über die „Tambacher Straße“ (Landesstraße 1128) und die „Alte Ohrdrufer 
Straße“ erschlossen. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes befinden sich weitere 
private Straßen, welche zum Teil der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Es sind jedoch zum Teil 
auch nicht öffentlich nutzbare Straßen vorhanden. So besteht derzeit bereits auch eine direkte 
Verbindung zwischen dem Start und dem Zielbereich der Rennschlitten- und Bobbahn.  
Die Nutzung ist nicht öffentlich für den Fahrzeug-Verkehr, sondern ausschließlich Mitarbeitern und 
Trainern gestattet. Weiterhin befinden sich private Straßen nördlich des Zielbereiches. Diese dienen 
ebenfalls ausschließlich der Zuwegung zu vorhandenen Trainingsanlagen sowie zu Betriebsanlagen 
der Bahn. 
 
Ausgehend von der „Alten Ohrdrufer Straße“ wird der untere Bereich der Rennschlitten- und 
Bobbahn sowie der Fallbachhang erschlossen. Die ersten 100 m dieser privaten Straße sind 
öffentlich zugänglich und ermöglichen damit die Erschließung von Parkplätzen, die dem 
Fallbachhang und der Rennschlitten- und Bobbahn zugeordnet werden können. Diese dienen 
Besuchern und Touristen als Pkw-Stellplätze. Wenn Großereignisse an der Rennschlitten- und 
Bobbahn durchgeführt werden, stehen diese der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Über diesen Teil 
der privaten Straße erfolgt auch die Anbindung für den Bereich um die Talstation der Liftanlage des 
Fallbachhanges. Nach den zuvor bereits genannten 100 m teilt sich die private Straße. Richtung 
Fallbachhang ist diese der Öffentlichkeit zugänglich und Richtung Rennschlitten- und Bobbahn nicht. 
Die „Obere Schweizerhütte“, die den nordöstlichsten Punkt des Plangebietes markiert, wird auch 
direkt von der „Alten Ohrdrufer Straße“ erschlossen. 
 
Von der „Tambacher Straße“ ist die Rennschlitten- und Bobbahn, als auch der Fallbachhang direkt 
erschlossen. Das bedeutet, dass die Öffentlichkeit den jeweiligen Bereich fußläufig erreichen und 
betreten kann. Die Zuwegung der beiden Teilbereiche mit Fahrzeugen ist auch möglich, jedoch 
ausschließlich einem eingeschränkten Nutzerkreis gestattet. 
 
Der Bereich der Skisport-Halle wird ebenfalls von der „Tambacher Straße“ aus erschlossen. Von der 
öffentlichen Erschließungsstraße führt dann eine ca. 130 m lange private Straße, welche der 
Öffentlichkeit zugänglich ist, zur eigentlichen Skisport-Halle.  
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Bewertung der Eingriffsflächen 

Eingriffs-
fläche 

(A) 

Flächen- 
Größe 
(m²) 
(B) 

Bestand Planung Bedeutungs-
stufen 

Differenz 
 

Eingriffs-
schwere 

(G = F ï D) 

Flächen-
äquivalent 
Wertverlust 
(H = B x G) 

Anmerkungen Biotoptyp (-schlüssel) 
(C) 

* 
Bedeu-

tungs-stufe 
(D) 

Biotoptyp (-schlüssel) 
(E) 

* 
Bedeu-
tungs-
stufe 
(F) 

Skisport-Halle ï Schneeerzeugung, Feuerwehrumfahrt, Feuerwehraufstellfläche 
Bauantrag 

Konflikt 29 

3.072 m² 

MaÇnahme A5 des LBP zur ĂSkilang-
laufhalle Oberhofñ von 2010 (geplanter 

Biotoptyp:  
Bergwiese - 4221) 

90 Schneeerzeugung (9159) 0 -90 -276.480 

vgl. Abb. 37  

341 m² 
Böschungssicherungsstrecke / Revisi-

onsweg (geplanter Biotoptyp:  
Wirtschaftsweg, unversiegelt - 9214) 

5 Schneeerzeugung (9159) 0 -5 -1.705 

Konflikt 30 

468 m² 

Maßnahmen A3 und A4 des LBP zur 
ĂSkilanglaufhalle Oberhofñ von 2010 

(geplanter Biotoptyp:  
Feldhecke, überwiegend Büsche - 6110) 

80 Feuerwehrumfahrt (9216) 0 -80 -37.440 

69 m² 
Bankett, geschottert (geplanter Bio-

toptyp:  
Wirtschaftsweg, unversiegelt - 9214) 

5 Feuerwehrumfahrt (9216) 0 -5 -345 

 Punkte   - 315.970 

 

Hinweis: Die Feuerwehraufstellfläche wird östlich der Nordostschleife der Skisport-Halle errichtet (vgl. Abbildung 37). Die Fläche ist in den Flächengrößen der 
Konflikte 29 und 30 berücksichtigt. 
 
Erläuterung zur Punktzahl der Spalte D: 
Ÿ Verdopplung der Bedeutungsstufe aufgrund der Durchf¿hrung eines Eingriffs auf der Kompensationsflªche f¿r einen bereits erfolgten Eingriff (Bau der Skihalle) 
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Bewertung der Kompensationsmaßnahmen 

Anlagen 
Nr./ Maß-

nahme 
(J) 

Flächen- 
Größe 
(m²) 
(K) 

Bestand Planung Bedeutungs-
stufen 

Differenz 
 

Aufwertung 
(P = O-M) 

Flächenäqui-
valent 

Wertzuwachs 
(Q = KxP) 

Anmerkungen 
zur Spalte K Biotoptyp (-schlüssel) 

(L) 

* 
Bedeu-

tungs-stufe 
(M) 

Biotoptyp (-schlüssel) 
(N) 

* 
Bedeu-
tungs-
stufe 
(O) 

Skisport ï Halle ï Schneeerzeugung, Feuerwehrumfahrt, Feuerwehraufstellfläche 

Bauantrag 

A 2 3.600 m² ĂAlte Ohrdrufer StraÇeñ (Code 9216) 0 
Entsiegelung ĂAlte Ohrdufer 
StraÇeñ und Anlage Grün- / 

Erdweg (Code 9214) 
20 +20 72.000 

Gemarkung 
Oberhof, Flur 7, 

Fl.-st. 26 
E 5 

20 Stk.  
(á 50 m² =  
1.000 m²) 

Laubbaumpflanzungen entlang der 
"Alten Ohrdrufer Straße" (geschlossene, 

hochwüchsige Ruderalfluren und Säume fri-
scher und nährstoffreicher Standorte - 4713) 

25 
Lückenschluss vorhandene 

Allee (6320) 
35 +10 10.000 

E 6 1.000 m² 
Wirtschaftsweg, teilversiegelt 

(Code 9214) 
5 

Baumreihe, Allee  
(Code 6320) 

35 +30 30.000 
Gemarkung 

Oberhof., Flur 
17, Fl.-st. 5/2 

E 7 1.600 m² 

Entfernung invasiver Neophyten (Japani-
scher Staudenknöterich - Fallopia japonica)  

(Biotoptyp: kulturbestimmter Fichten-
Mischwald - Code 7603-106)  

36 
kulturbestimmter Fichten-

Mischwald (Code 7603-106) 
40 +4 6.400 

Gemarkung 
Oberhof, Flur 8, 

Fl.-st. 4/14 

E 8 50.000 m² 
Entfichtung des ĂPetermooresñ  

(Code 3100-000) 
46 

intakte Hochmoorfläche (Code 
3100-000) 

50 +4 200.000 
Gemarkung 

Oberhof, Flur 
18, Fl.-st. 1/10 

 Summe: 
+ 318.400 

(+ 2.430 Pkt.) 
 

 
Bilanzierung nach: ĂDie Eingriffsregelung in Th¿ringen ï Bilanzierungsmodellñ, Ministerium f¿r Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (Hrsg.), Erfurt 2005. 
 

Ÿ Aufgrund zeitlicher Dringlichkeit wurde die notwendige Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung zur Errichtung der Schneeerzeugung einschließlich 
Feuerwehrumfahrt und Feuerwehraufstellfläche bereits mit dem Bauantrag im Oktober 2020 eingereicht. Da die Fläche Bestandteil des Bebau-
ungsplans ist, wird die Bilanzierung der Vollständigkeit wegen hier aufgeführt, eine Bewertung ist im Rahmen des Bauantrages allerdings bereits 
erfolgt. 
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Bewertung der Eingriffsflächen 

Eingriffs-
fläche 

(A) 

Flächen- 
Größe 
(m²) 
(B) 

Bestand Planung Bedeutungs-
stufen 

Differenz 
 

Eingriffs-
schwere 

(G = F ï D) 

Flächen-
äquivalent 
Wertverlust 
(H = B x G) 

Anmerkungen Biotoptyp (-schlüssel) 
(C) 

* 
Bedeu-
tungs-
stufe 
(D) 

Biotoptyp (-schlüssel) 
(E) 

* 
Bedeu-
tungs-
stufe 
(F) 

Skisport-Halle - Schneedepot / Wettkampf- und Trainingsstrecke sowie Pension und Schlaftonnen (Obere Schweizerhütte) 
Bebauungsplan (Entwurf zur öffentlichen Auslegung) 

Konflikt 31 
(Schnee-
depot + 

Skiroller-
strecke) 

4.187 m² 
Rohbodenstandort im Gewerbebereich 

(Biotoptyp 8400) 
5 

Erweiterungsflächen für Schneedepot + Ski-
rollerstrecke (SSH 2, SSH 3, SSH 4, TSG 1; 

Biotoptyp 8392 / 9216) 
0 -5 -20.935 

vgl. Abb. 56 

Konflikt 32 
(Pufferfläche 
für PS 300 ï 

FFV 2) 

101 m² 
grasreiche ruderale Säume frischer 

Standorte (Biotoptyp 4711) 
25 

Pufferfläche für Pumpstation PS 300 (FFV 2, 
8391) 

0 -25 -2.525 

Konflikt 33 
(ĂObere 

Schweizer-
h¿tteñ 

569 m² 

Ÿ grasreiche, ruderale Sªume frischer 
     Standorte (Biotoptyp 4711) 
Ÿ geschlossene hochw¿chsige Rude- 
     ralfluren und Säume frischer und  
     nährstoffreicher Standorte  
     (Biotoptyp 4713) 
Ÿ AuÇenbereich, unversiegelt (Biotop- 
     typ 9340) 

25 

Ÿ Errichtung von Schlaftonnen, Gartensauna, 
     Sanitär- und Spielanlagen sowie Nebenan- 
     lagen zu den anvisierten Nutzungen (Bio- 
     toptypen 9139) 
Ÿ naturvertrªgliche Befestigung der Er- 
     schliessungswege (Biotoptyp 9214) 

0 -25 -14.225 

Bestandsstraßen und Bestandsparkplätze 

Bereich 
ĂSki-

Sporthalleñ 

1.056 m² 
Wirtschaftsweg, versiegelt (9216)  

(Erschließungsstraße 2) 
0 

Wirtschaftsweg, versiegelt (9216)  
(Erschließungsstraße 2) 

0 0 0  

138 m² 
Wirtschaftsweg, versiegelt (9216)  

(Betriebsstraße 3) 
0 

Wirtschaftsweg, versiegelt (9216)  
(Betriebsstraße 3) 

0 0 0  

906 m² 
Wirtschaftsweg, versiegelt (9216)  

(Betriebsstraße 4) 
0 

Wirtschaftsweg, versiegelt (9216)  
(Betriebsstraße 4) 

0 0 0  

114 m² 
Wirtschaftsweg, unversiegelt (9214) 

(Fußweg) 
5 

Wirtschaftsweg, unversiegelt (9214) 
(Fußweg) 

5 0 0  

299 m² Parkplatz 3, versiegelt (9215) 0 Parkplatz 3, versiegelt (9215) 0 0 0  

82 m² Betriebsparkplatz 3, versiegelt (9215) 0 Betriebsparkplatz 3, versiegelt (9215) 0 0 0 
 
 

Bereich Pension 
und Schlaftonen 

(Obere 
Schweizerhütte) 

365 m² 
Wirtschaftsweg, unversiegelt (9214) 

(Betriebsstraße 5) 
5 

Wirtschaftsweg, unversiegelt (9214) 
(Betriebsstraße 5) 

5 0 0  
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Bewertung der Eingriffsflächen 

Eingriffs-
fläche 

(A) 

Flächen- 
Größe 
(m²) 
(B) 

Bestand Planung Bedeutungs-
stufen 

Differenz 
 

Eingriffs-
schwere 

(G = F ï D) 

Flächen-
äquivalent 
Wertverlust 
(H = B x G) 

Anmerkungen Biotoptyp (-schlüssel) 
(C) 

* 
Bedeu-
tungs-
stufe 
(D) 

Biotoptyp (-schlüssel) 
(E) 

* 
Bedeu-
tungs-
stufe 
(F) 

Skisport-Halle - Schneedepot / Wettkampf- und Trainingsstrecke sowie Pension und Schlaftonnen (Obere Schweizerhütte) 
Bebauungsplan (Entwurf zur öffentlichen Auslegung) 
Flächen innerhalb der Teilbereiche ohne Änderung (Sondergebiets-, Versorgungs-, Wald-, Gr¿nflªchen, Kompensationsflªchen LBP ĂSkilanglaufhalle Oberhofñ) 

Bereich 
ĂSki-

Sporthalleñ 

34.018 
m² 

Sondergebietsfläche ohne Eingriff (vorhan-
dener Biotoptyp) 

durchschnittli-
che. Wertpunk-

tezahl 
23 

Sondergebietsfläche ohne Eingriff (vorhan-
dener Biotoptyp) 

durch-
schnittliche. 
Wertpunkte-

zahl 

23 
0 0  

2.392 m² 
Versorgungsfläche (Regenrückhaltebecken 

Bestand; 8391) 
10 

Versorgungsfläche (Regenrückhaltebecken 
Bestand; 8391) 

10 0 0  

232 m ² 
Versorgungsfläche (Löschwasserzisterne; 

8391) 
0 

Versorgungsfläche (Löschwasserzisterne; 
8391) 

0 0 0  

137 m² Versorgungsfläche (FFV 4; 8391) 25 Versorgungsfläche (FFV 4; 8391) 25 0 0  

497 m² Versorgungsfläche (FFV 1; 8391) 25 Versorgungsfläche (FFV 1; 8391) 25 0 0  

3.261 m² Versorgungsfläche (FFV 2; 8391) 25 Versorgungsfläche (FFV 2; 8391) 25 0 0  

23.983 
m² 

Grünfläche (Begleitgrün Skihalle ï Kompen-
sationsmaßnahmen des LBP zur ĂSkilang-
laufhalle Oberhofñ ï A2, A3, A4, A5; 9399) 

40-45 
Grünfläche (Begleitgrün Skihalle ï Kompen-
sationsmaßnahmen des LBP zur ĂSkilang-
laufhalle Oberhofñ ï A2, A3, A4, A5; 9399) 

40-45 0 0  

8.084 m² 
Grünflächen mit Erhaltungsmaßnahmen 

(V2LBP, SV) 
40 

Grünflächen mit Erhaltungsmaßnahmen 
(V2LBP, SV) 

40 0 0  

Bereich 
Pension und 
Schlaftonen 

(Obere 
Schweizer-

hütte) 

5.950 mñ Sondergebietsfläche ohne Eingriff (vorhan-
dener Biotoptyp) 

durchschnittli-
che. Wertpunk-

tezahl 
23 

Sondergebietsfläche ohne Eingriff (vorhan-
dener Biotoptyp) 

durch-
schnittliche. 
Wertpunkte-

zahl 
23 

0 0  

406 m² Versorgungsfläche (Rigole; 8391) 5 Versorgungsfläche (Rigole; 8391) 5 0 0  

11.210 
m² 

Geschlossene, hochwüchsige Ruderalfluren 
und Säume frischer Standorte (4713) 

Laubgebüsche / Baumgruppe / Nadeholz-
Reinbestand (6224/6310/6322) 

25 private Grünfläche (9399) 
(ĂSpiel- und Freizeitbereich/Walderlebnisbereichñ 25 0 0  

160 m² 
grasreiche ruderale Säume frischer Stand-

orte (Biotoptyp 4711) 
20 Grünfläche (Straßenbegleitgrün; 9399) 20 0 0  

2.239 m² 
kulturbestimmter Fichtenwald (Anteil Fichte 
> 90%) auf frischeren bis trockneren Böden 

(7203-102) 
22 

kulturbestimmter Fichtenwald (Anteil Fichte 
> 90%) auf frischeren bis trockneren Böden 

(7203-102) 
22 0 0  

 Punkte    - 37.685 
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Bewertung der Kompensationsmaßnahmen 

Anlagen 
Nr./ Maß-

nahme 
(J) 

Flächen- 
Größe 
(m²) 
(K) 

Bestand Planung Bedeutungs-
stufen 

Differenz 
 

Aufwertung 
(P = O-M) 

Flächenäqui-
valent 

Wertzuwachs 
(Q = KxP) 

Anmerkungen 
zur Spalte K Biotoptyp (-schlüssel) 

(L) 

* 
Bedeu-

tungs-stufe 
(M) 

Biotoptyp (-schlüssel) 
(N) 

* 
Bedeu-
tungs-
stufe 
(O) 

Skisport-Halle - Schneedepot / Wettkampf- und Trainingsstrecke sowie Pension und Schlaftonnen (Obere Schweizerhütte) 
Bebauungsplan (Entwurf zur 1. öffentlichen Auslegung) 

E 9 3.900 m² 
Rückbau Tribünen auf Sukzessionsfläche (Code 

7920 - Pionierwald; ĂSchanzenanlage im  
Kanzlersgrund")  

30 
Sukzessionsfläche (Code 7920 

- Pionierwald) 
35 +5 19.500 

Gemarkung 
Oberschönau, 
Flur 10, Fl.-st. 

1/11 

E 10 2.220 m² 
Laubbaumpflanzungen im Randbereich eines 

Nassstandorts (Code 3200) 
35 Nassstandort (Code 3200) 45 + 10 22.200 

Gemarkung 
Oberhof, 
Flur 20. 

Flurstück 2/16 

 Summe: 
+ 41.700 

(+ 4.015 Pkt.) 
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Bewertung der Eingriffsflächen 

Eingriffs-
fläche 

(A) 

Flächen- 
Größe 
(m²) 
(B) 

Bestand Planung Bedeutungs-
stufen 

Differenz 
 

Eingriffs-
schwere 

(G = F ï D) 

Flächen-
äquivalent 
Wertverlust 
(H = B x G) 

Anmerkungen Biotoptyp (-schlüssel) 
(C) 

* 
Bedeu-

tungs-stufe 
(D) 

Biotoptyp (-schlüssel) 
(E) 

* 
Bedeu-
tungs-
stufe 
(F) 

Rennschlitten- und Bobbahn / Fallbachhang / Bike-Park ï Fläche für Versorgungsanlagen ï FFV 1 
Bebauungsplan (Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung) 

Konflikt 28a 1.685 m² 
MaÇnahme A4 des LBP zur ĂSkilang-

laufhalle Oberhofñ von 2010 (geplanter 
Biotoptyp: Sukzessionsfläche - 4750) 

70 
Fläche für Versorgungsanlagen FFV 1 

(8391) 
0 -70 -117.950  

Konflikt 28b 110 m² 
MaÇnahme A4 des LBP zur ĂSkilang-

laufhalle Oberhofñ von 2010 (geplanter 
Biotoptyp: Sukzessionsfläche - 4750) 

70 
Maschinenhaus 1 und Trafostation kalt 

(FFV 4; 8391) 
0 -70 -7.700  

Gesamtflä-
che Gel-
tungsbe-
reichs des 
Bebauungs-
plans 

446.213 m²  Summe: - 125.650  
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Bewertung der Kompensationsmaßnahmen 

Anlagen Nr./ Maß-
nahme 

(J) 

Flächen- 
Größe 
(m²) 
(K) 

Bestand Planung 
Bedeutungs-

stufen 
Differenz 

 
Aufwertung 
(P = O-M) 

Flächenäqui-
valent 

Wertzuwachs 
(Q = KxP) 

Anmerkungen 
zur Spalte K Biotoptyp (-schlüssel) 

(L) 

* 
Bedeu-

tungs-stufe 
(M) 

Biotoptyp (-schlüssel) 
(N) 

* 
Bedeu-
tungs-
stufe 
(O) 

Rennschlitten- und Bobbahn / Fallbachhang / Bike-Park ï Fläche für Versorgungsanlagen ï FFV 1 

Bebauungsplan (Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung) 

E 11 

Teich 1 2.514 m² 
trockengefallendes, randlich zugewach-
senenes Standgewässer (Code 2513) 

24 
kleines Standgewässer, 

strukturreich (2511) 
40 +16 40.224 

Gmkg. Eberts-
hausen, Flur 1,  

Fl.-st. 1/4 

Teich 2 1.389 m² 
trockengefallendes, randlich zugewach-
senenes Standgewässer (Code 2513) 

24 
kleines Standgewässer, 

strukturreich (2511) 
40 +16 22.224 

Teich 3 881 m² 
trockengefallendes, randlich zugewach-
senenes Standgewässer (Code 2513) 

24 
kleines Standgewässer, 

strukturreich (2511) 
40 +16 14.096 

Damm-
krone aller 

Teiche 
3.079 m² verbuschte Dammkrone (Code 2533) 24 

intakte Dammkrone (Code 
2533) 

35 +16 49.264 

 Summe: 
+ 125.808 

(+ 158 Pkt.) 
 

 
Tabelle 4: Bilanzierung nach: ĂDie Eingriffsregelung in Th¿ringen ï Bilanzierungsmodellñ, Ministerium f¿r Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (Hrsg.), Erfurt 2005. 
 

Hinweis: Anlage 3 ï Konfliktkarte enthält eine Übersichtskarte mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplans und den aufgeführten Konflikten 1 
bis 33 
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6.5 Maßnahmen für den Naturschutz ï Pflichten des Vorhabenträgers 
Kompensationsmaßnahmen können ausschließlich im Wirkungskreis der satzungsgebenden Ge-
meinde (Stadt Oberhof) festgesetzt werden. Daher erfolgt lediglich die Festsetzungen der Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen A1, A2, E5, E6, E7, E8 und E10 im Bebauungsplan. Darüber hin-
aus sind weitere Kompensationsmaßnahmen, außerhalb des Wirkungskreises der Stadt Oberhof, 
notwendig.  
Zur Sicherung der Ersatzmaßnahmen E1, E2, E3, E4, E9 und E11 werden mit den davon betroffe-
nen Kommunen (Stadt Steinbach-Hallenberg und Stadt Zella-Mehlis) städtebauliche Verträge zur 
Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen abgeschlossen. Dies erfolgt durch die Stadt Ober-
hof.  
Die tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen sowie die Kosten werden durch den Eingriffsverur-
sacher (Thüringer Wintersportzentrum - TWZ) übernommen. Hierzu wird ein weiterer städtebauli-
cher Vertrag zwischen der Stadt Oberhof und dem TWZ geschlossen. 
 
 
6.6 Kostenschätzung der grünordnerischen Maßnahmen 
Eine belastbare Kostenschätzung kann zurzeit nicht ermittelt werden, da aufgrund der aktuellen 
Baukostenentwicklung auf dem deutschen Bausektor (teilweise Preissprünge um 50%) noch keine 
vergleichbaren Kostenschätzungen vorliegen. 
Es wird empfohlen, Kosten im Rahmen der erforderlichen Ausführungsplanung zu ermitteln. 
 
 
6.7 Zeitliche Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen 
Zeitliche Umsetzungsfristen können planungsrechtlich nicht festgesetzt werden. Gemäß Unterer 
Naturschutzbehörde sollten die geplanten Ersatzmaßnahmen innerhalb eines Jahres nach 
Bestätigung des Bebauungsplanes realisiert werden. Danach sollten auch Beginn und Ende der 
Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde schriftlich angezeigt werden. 
Die im Entwurf zur 2. öffentlichen Auslegung festgesetzte Ersatzmaßnahme E 11 ï ĂInstandsetzung 
der Ebertshªuser Teicheñ soll aufgrund der Dringlichkeit (bereits eingesetzte Verlandung zweier 
Teiche) im Herbst 2023 (August bis Oktober) umgesetzt werden. 
 
 
6.8 Verfügbarkeit der Flurstücke für die grünordnerischen Maßnahmen 
Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 1 ist ausschließlich das Flurstück 6060/26 der Flur 0 der 
Gemarkung Zella-Mehlis notwendig. Dieses Flurstück befindet sich im Eigentum vom 
ThüringenForst. 
 
Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 2 ist ausschließlich das Flurstück 6066 der Flur 0 der Ge-
markung Zella-Mehlis notwendig. Dieses Flurstück befindet sich im Eigentum vom ThüringenForst. 
 
Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 3 sind ausschließlich die Flurstücke 5928 und 5934/17 der 
Flur 0 der Gemarkung Zella-Mehlis notwendig. Diese Flurstücke befinden sich im Eigentum vom 
ThüringenForst. 
 
Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 4 ist ausschließlich das Flurstück 19 der Flur 18 der Ge-
markung Steinbach-Hallenberg notwendig. Dieses Flurstück befindet sich im Eigentum vom 
ThüringenForst. 
 
Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 5 ist ausschließlich das Flurstück 26 der Flur 7 der Ge-
markung Oberhof notwendig. Dieses Flurstück befindet sich im Eigentum der Stadt Oberhof. 
 
Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 6 ist ausschließlich das Flurstück 5/2 der Flur 17 der Ge-
markung Oberhof notwendig. Dieses Flurstück befindet sich im Eigentum vom ThüringenForst. 
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Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 7 ist ausschließlich das Flurstück 4/14 der Flur 8 der Ge-
markung Oberhof notwendig. Dieses Flurstück befindet sich im Eigentum vom ThüringenForst. 
 
Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 8 ist ausschließlich das Flurstück 1/10 der Flur 18 der 
Gemarkung Oberhof notwendig. Dieses Flurstück befindet sich im Eigentum vom ThüringenForst. 
 
Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 9 ist ausschließlich das Flurstück 1/11 der Flur 10 der 
Gemarkung Oberschönau notwendig. Dieses Flurstück befindet sich im Eigentum vom Thüringer 
Wintersportzentrum (TWZ). 
 
Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 10 ist ausschließlich das Flurstück 2/16 der Flur 20 der 
Gemarkung Oberhof notwendig. Dieses Flurstück befindet sich im Eigentum vom ThüringenForst. 
 
Zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme E 11 ist ausschließlich das Flurstück 1/4 der Flur 1 der Ge-
markung Ebertshausen notwendig. Dieses Flurstück befindet sich im Eigentum der Stadt Zella-
Mehlis. 
 
Zur Umsetzung der Ausgleichsmßanhme A1 sind das Flurstück 57/32 der Flur 5 und die 
Flurstücke 41/4, 41/8, 41/12 und 41/14 der Flur 6 der Gemarkung Oberhof notwendig. Die 
Flurstücke befinden sich alle im Eigentum des Thüringer Wintersportzentrum (TWZ). 
 
Zur Umsetzung der Ausgleichsmßanhme A2 sind das Flurstück 26 der Flur 7 der Gemarkung 
Oberhof notwendig. Die Flurstücke befinden sich alle im Eigentum der Stadt Oberhof. 
 
 
Im Rahmen des städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt Oberhof, der Stadt Zella-Mehlis, 
der Stadt Steinbach-Hallenberg und dem Thüringer Wintersportzentrum (TWZ) bezüglich der Um-
setzung der Ersatzmaßnahmen E1 bis E11 sowie A1 und A2 erfolgt gleichzeitig auch die Einbe-
ziehung des ThüringenForst als Eigentümer der Flächen der Maßnahmen E1, E2, E3, E4, E6, E7, 
E8 und E10. Somit kann die Verfügbarkeit gewährleistet werden. Die Unterzeichnung durch alle 
Vertragspartner ist spätestens bis zum Beschluss der Satzung durch den Stadtrat der Stadt Ober-
hof umgesetzt. 
 
ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

Ende der Begründung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Anlagen 



   

 
 

 

 

PlanzV90 - Flächen 
 

  

    

      

      

Projekt: 
 

BP Oberhof Rennschlitten- und Bobbahn Fallbachhang 
 

  

Ersteller: 
 

NIK 
 

  

Datum / Zeit: 
 

07.10.2025  /  11:47 
 

  

Hinweis: 
 

 
 

  

      

      

    

    

kehrer planung 
 

 

1/1 
 

 

Freier Architekt 
 

  
   

     
   

Bezeichnung        Fläche [ha] 

1. Art der baulichen Nutzung 

Bauliche Nutzung: SO          

Sonstige Sondergebiete    Summe 31,80 

15. Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  
(1. Geltungsbereich) 

   Summe 44,62 

9. Grünflächen 

Grünflächen    Summe 4,13 

12. Flächen für Landwirtschaft und für Wald 

Flächen für Wald    Summe 1,32 

6. Verkehrsflächen 

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung und 
Straßenverkehrsflächen 

   Summe 3,49 

7. Flächen für Versorgungsanlagen, Abfall-, Abwasserbeseitigung, Ablagerungen 

Flächen für Versorgungsanlagen    Summe 3,08 

13. Maßnahmen und Flächen zum Schutz und Pflege von Natur und Landschaft 

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen (ohne 
Zuordnung zu einer Nutzungskategorie) 

   Summe 0,81 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 1 







NIK
Schreibmaschinentext
Anlage 4

NIK
Rechteck

NIK
Linien





Anlage 6 

Zuordnung der konkreten Nutzungen zu den einzelnen Teilbereichen der Baugebiete 
 

sonstiges Sondergebiet ĂRennschlitten- und Bobbahnñ (SO RBB) 
SO RBB 1 Ÿ Oberer Besuchereingang und Herrenstart 
SO RBB 2 Ÿ Bahnkörper (Kurve 1 und 2) und Bahnstraße 
SO RBB 3 Ÿ Damenstart inkl. Kurve 3 sowie Bahnstraße 

SO RBB 4 Ÿ Bahnkörper (Kurve 4, 6 und 7) und Bahnstraße 

SO RBB 5 
Ÿ Juniorenstart inkl. Kurve 5, Nachwuchs- und Trainingszentrum sowie Bahn-
straße 

SO RBB 6 Ÿ Jugendstart inkl. Kurve 8 und Bahnstraße 

SO RBB 7 
Ÿ Mehrzweckgebäude (Helaba-Haus), Haupttribüne, Bereich zentral WC/Technik 
und Aufenthalts-/Umkleideraum für Kinder 

SO RBB 8 
Ÿ Bahnkörper (Kurve 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ziel) mit Kinderstart zwischen Kurve 9 
und 10 sowie Bahnstraße 

SO RBB 9 
Ÿ Wiegehaus, Pressezentrum, Versorgungspunkt Kurve 11 sowie Bahnkörper 
(Kurve 15, Bremsstrecke) und Bahnstraße 

SO RBB 10 Ÿ kleines Wiegehaus und Bahnkörper 
SO RBB 11 Ÿ Eventfläche 
SO RBB 12 Ÿ Eventfläche Kreisel (Kurve 14) 
SO RBB 13 Ÿ Zielhaus 
SO RBB 14 Ÿ Maschinenhaus (Betriebsfläche) 

SO RBB 15 
Ÿ Garagen für Fahrzeuge, Lager und Schlittenwerkstätten, Sommer-
anschubstrecke (Outdoor) mit Garage sowie Starthalle mit Messhaus und Technik 

SO RBB 16 Ÿ Unterer Besuchereingang 

 
 

sonstiges Sondergebiet ĂFallbachhangñ (SO FBH) 

SO FBH 1 
Ÿ Bergstation Liftanlage, Multifunktionsgebäude mit Gastronomie, Fahrrad- und 
Skiverleih mit Servicestation sowie ein Sportfachgeschäft und Alpinhang/Bikepark-
Trials 

SO FBH 2 

Ÿ Talstation Liftanlage, Multifunktionsgebäude mit Kassenbereich, Fahrrad- und 
Skiverleih mit Servicestation sowie ein Stützpunkt für die Bergwacht, 
Technikgebäude, Gastronomie, Alpinhang/Bikepark-Trials sowie das 
Wintersportlernland 

 
 

sonstiges Sondergebiet ĂBikeparkñ (SO BKP) 
SO BKP 1 Ÿ Bikepark-Trials 

SO BKP 2 Ÿ Bikepark-Trials 

SO BKP 3 Ÿ Bikepark-Trials 

 
 

sonstiges Sondergebiet ĂSkisport-Halleñ (SO SSH) 
SO SSH 2 

Ÿ Skisport-Halle mit Schießstand (Kleinkaliber), Sportfachgeschäft und Feuer-
wehrumfahrt 

SO SSH 3 Ÿ Schneeerzeugung 

SO SSH 4 Ÿ Schneedepot, Biathlon-Laufstrecken und Zuschauerwege 

 
 

sonstiges Sondergebiet ĂTourismus- und Sportzentrum Grenzadlerñ (SO TSG) 
SO TSG 1 Ÿ Biathlon-Laufstrecken 

 
 

sonstiges Sondergebiet ĂPension und Ferienhäuserñ (SO PFH) 

SO PST 1 
Ÿ Obere Schweizerhüte (Pension & Restaurant), Außengastronomie, Sitz-
gruppen, Sanitäranagen, Stellplätze und Spielanlagen 

SO PST 2.1 Ÿ Schlaftonnen, Sanitäranagen und Spielanlagen 

SO PST 2.2 Ÿ Schlaftonnen und Spielanlagen 

SO PST 3 Ÿ Gartensauna, Sanitäranagen und Spielanlagen 

 



NIK
Rechteck

NIK
Schreibmaschinentext
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